
Bauen

und

Bewahren

im

Landkreis

Main-

Spessart

Baubroschüre



•  Türen  •   Tore  •   Antr iebe

Daimlerstraße 28

97267 Himmelstadt
Telefax (0 93 64) 81 03 71
Telefon (0 93 64) 81 03 70

● Edelstahlarbeiten
● Schlosserarbeiten
● Tore und Türen nach Maß
● Antriebssysteme
● Altbausanierung
● Wartung nach UVV

Karl-Heinz Kleider • Untere Ringstraße 2 • 97267 Himmelstadt
Telefon (0 93 64) 61 94 • Telefax (0 93 64) 81 23 97

Mobil (01 71) 2 22 20 80

Recycling Bauschutt • Abbruch • Erdbau
Sand • Schotter • Transporte

Steinbruch • Sandstein

Gewerbegebiet - 97267 Himmelstadt
Tel. (0 93 64) 81 12 58 • Fax (0 93 64) 81 12 59



Grußwort
des Landrats

1

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger!

Die Errichtung eines Eigenhei-
mes ist auch im Landkreis
Main-Spessart nach wie vor
der Wunsch vieler Bürger. Die
Verwirklichung dieses Zieles
stellt den angehenden Bau-
herrn u.a. auch vor verschie-
dene Fragen zum Baurecht.
Damit diese möglichst frühzei-
tig erkannt und beantwortet
werden können, möchte ich
Ihnen mit der zwischenzeitlich

5. Auflage dieser Broschüre
praktische und unmittelbar ver-
wertbare Informationen und
Hinweise sowohl zu baube-
hördlichen als auch zu ganz
allgemeinen Problemen rund
um das Baugeschehen ge-
ben.

Die nun schon einige Jahre
zurückliegende letzte größere
Änderung des Bauordnungs-
rechts hat im Gegenzug zu
einer Vereinfachung und teil-
weisen Freistellung von bau-
behördlichen Genehmigungs-
verfahren aber auch zu einer
erhöhten Verantwortung von
Bauherrn und Entwurfverfasser
geführt. Um in dieser Situation
Ärger und finanzielle Nachtei-
le zu vermeiden, ist eine sorg-
fältige Klärung aller Fragen
und Unklarheiten vor Schaf-
fung vollendeter Tatsachen
wichtiger denn je.

Ansprechen möchte ich mit
dieser „Baufibel” somit insbe-
sondere diejenigen Bürger, die
als noch unerfahrene Bauher-
ren erstmals und in der Regel
auch einmalig ihre Bauabsich-

ten für ein Eigenheim verwirk-
lichen wollen. Nicht zuletzt soll
hiermit auch der Versuch un-
ternommen werden, die Ver-
wirklichung des Bauwunsches
zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. Da eine solche
Broschüre naturgemäß nur auf
allgemeine Fragestellungen
und Probleme eingehen kann,
möchte ich auch an dieser
Stelle auf das Angebot von
entsprechenden Beratungs-
gesprächen hinweisen. Hierfür
stehen meine Mitarbeiter im
Bauamt jederzeit gerne zur
Verfügung.

Persönlich möchte ich Ihnen
ein gutes Gelingen und viel
Freude an Ihrem künftigen Be-
sitz wünschen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Armin Grein
Landrat
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Kapitel 1
Was ist beim Planen zu beachten?

1.1 Kauf oder Bau 
eines Hauses

Auf den ersten Blick scheint es bil-
liger, ein Haus zu kaufen. Denn
entweder kauft man ein Haus,
das schon einige Jahre alt ist und
damit billiger oder man läßt sich
von einem Bauträger ein Haus
erstellen. Da Bauträger meist
mehrere Häuser auf einmal bau-
en, erhalten diese günstigere Kon-
ditionen und bauen damit billiger.
Pfiffigen Architekten gelingt es
zuweilen dank geschickter Pla-
nung das ein oder andere Fertig-
angebot zu unterbieten. Bringt
man als Bauherr viel Eigenleistung
ein, so kann das »Selberbauen«
ebenfalls günstiger werden. Den
individuelleren Zuschnitt können
Sie beim Bau eines Hauses ver-
wirklichen. Bei bestehenden Ge-
bäuden müssen Sie die Aufteilung
Ihrer Wohnfläche größtenteils so
akzeptieren wie sie ist.

Bauen Sie ein Haus, und bringen
Sie viel Eigenleistung ein, dauert
es erfahrungsgemäß länger bis
Sie Ihr Haus fertiggestellt haben.
Das kann dann teurer werden.
Die Lage ist oft der Grund für ei-
nen Hauskauf. Schöne Lagen wer-
den rar. Auf besonders schönen
Plätzen steht oftmals ein Ge-

bäude. Die Neubaugebiete lie-
gen außerhalb der Städte und
haben wenig Infrastruktur. Der
Weg zum Bäcker für die Frühstük-
ksbrötchen ist da nicht mehr zu
Fuß zu bewältigen.

1.2 Altbau oder
Neubau?

Kaufinteressenten stehen vor der
Entscheidung, entweder einen
Altbau zu erwerben oder auf
einen Eigenheim-Neubau am
Stadtrand auszuweichen. Wer
einen Altbau kauft oder besitzt,
wird häufig feststellen, daß die
anstehenden Modernisierungs-
und Instandsetzungsarbeiten sei-
ne Finanzkraft überfordern. Da-
her können in Sanierungsgebie-
ten, die viele erneuerungswürdi-
ge Gebäude aufweisen, Moder-
nisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen von Privateigentü-
mern gefördert werden. Das ist
möglich, wenn der Eigentümer sie
mit Erträgen des Gebäudes (Mie-
ten und Pachten) nicht selbst fi-
nanzieren kann und die Maßnah-
men sich aus finanziellen Grün-
den nicht lohnen.

Bezüglich finanzieller Zuschüsse
lohnt sich eine Anfrage bei den 

zuständigen Behörden. Daneben
gibt es eine Reihe steuerlicher
Vergünstigungen oder günstige,
speziell für Altbauten vorgesehe-
ne Finanzierungen. Kosten für In-
standsetzung und Modernisierung
können sofort steuerlich abge-
setzt werden.

Checkliste zur
Planungsphase

❍ Kauf oder ❍ Bau
❍ Altbau oder ❍ Neubau
❍ Eigentums- oder ❍ Haus

wohnung

1.3 Eigentumswohnung
oder Haus 

Die Entscheidung zwischen Haus
und Wohnung ist besonders
schwer. Wer von einer eigenen
Immobilie träumt, meint jedoch
meist ein Haus. Jede Entschei-
dung hat Vor- und Nachteile. Die
Eigentumswohnung ist von den
Kosten her günstiger als ein frei-
stehendes Haus. Um die Instand-
haltung und Pflege kümmert sich
ein Hausmeister und die von den
Eigentümern gewählte Hausver-
waltung. Auch ist kein Garten zu
pflegen.
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Im eigenen Haus brauchen Sie
und Ihre Kinder auf niemanden
Rücksicht zu nehmen. Ihre Hei-
zung stellen Sie an oder ab, wie
es Ihnen beliebt. Der Garten ist
eine willkommene Freizeitbeschäf-
tigung an der frischen Luft und
die eigene Garage bietet Platz
für Fahrräder und das Motorrad.

Mit einem Haus haben Sie eige-
nen Grund und Boden. Das ist der
Grund für die bessere Wertsteige-
rung Ihrer Immobilie. Allerdings
kostet der Quadratmeter Wohn-
fläche im eigenen Haus mehr als
in einer Eigentumswohnung. Die
zentralere Lage hat ebenfalls
meist die Wohnung. Die Entschei-
dung müssen Sie für sich selbst
treffen.

1.4 Was kann ich mir leisten? 

Einnahmen e je Monat
❍ Nettoverdienst Ehemann
❍ Nettoverdienst Ehefrau
❍ Kindergeld
❍ Sonstige Einkünfte
Summe der Einkünfte

Ausgaben
❍ Haushaltsmittel incl. Lebensmittel,

Friseur, Kleidung usw.
❍ Autokosten incl. Benzin, Reifen, Reparaturen
❍ Wohnnebenkosten incl. Heizung, Strom, Wasser,

Telefon, Rundfunk- und Fernsehgebühren usw.
❍ Urlaub
❍ Sonstiges
❍ Sicherheitszuschlag (5 bis 10 %)
Summe der Ausgaben

Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen
(steht für die Darlehensraten zur Verfügung)
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Branchenverzeichnis
Branchenverzeichnis

Liebe Leser!
Hier finen Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und
Industrie, alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht.

Schotterwerk
Bauschutt-Recycling

Emil VäthGmbH

Lieferung von Schotter und Recyclingmaterial
für den Straßen- und Wegebau sowie für

Hofeinfahrten und Parkplätze

97854 Steinfeld
Würzburger Straße 79
Telefon 0 93 59 / 2 42
Telefax 0 93 59 / 82 32

Wir nehmen Ihre Wünsche ernst!
Vom klassischen Rohbau bis zum schlüsselfertigen

Eigenheim.

Seit mehr als
80 Jahren
der kompetente
Baupartner, der für

> Wirtschaftlichkeit
> Qualität und
> Termintreue

bürgt.

Georg-Mayr-Straße 15
97828 Marktheidenfeld
Telefon 0 93 91 / 98 35 - 0
Fax 0 93 91 / 98 35 - 35
www.vaeth-bau.de

Adolf Väth
GmbH & Co. KG

Bezeichnung Seite

Abbruch U 2
Architekten 17
Architekturbüros 3, 17, 21
Bank U 2
Baukonstruktion 3
Baumarkt 43
Baumaschinenvermietung 37

Bezeichnung Seite

Bauplanung 3, 12
Bauschlosserei U 2
Bauschutt-Recycling 6
Bauspenglerei 43
Baustoffe U 4
Bauträger 6, 7, 30
Bauunternehmen 6

Bezeichnung Seite

Bauunternehmung 30
Elektroinstallationen 7, 30
Energiekonzepte 3
Energieversorgung 45
Erdarbeiten U 2
Erdbau U 2
Erdgas 45
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Besuchen Sie uns im Internet: www.brueckner-pro.de

1 A-Qualität zu Spitzenpreisen
Wir bauen Ihr WUNSCH-HAUS

Brückner
Projektbau GmbH
Spessartweg 24
97737 Gemünden/Main
Telefon 0 93 51/ 41 63

• zum kostengünstigen Festpreis
• in massiver Bauweise
• in kurzer Bauzeit
• individuell nach Ihren Vorstellungen
• in hochwertiger Ausführung
• schlüsselfertig oder als Ausbauhaus

Bezeichnung Seite

Estrich 24
Farben 3, 45
Feng Shui 21
Fenster 24
Fenster und Türen 30
Fliesen U 4
Fließ-Estrich 37
Flüssiggas 7
Garten- und
Freianlagenplanung 3
Garten- und
Landschaftsarchitektur 21
Garten- und
Landschaftsbau 37
Heizung – Lüftung –
Sanitär – Solar 30
Heizung – Lüftung –
Sanitär 43
Heizung – Sanitär –
Lüftung 30
Heizung – Sanitär –
Solar 43
Immobilienfinanzierung 37
Ingenieurbüro
für Bauwesen 12
Ingenieurbüros 3, 12
Innenarchitekt 21
Kachelofenbau 30

Bezeichnung Seite

Kunststofffenster 37
Maler 45
Malerbetriebe 24, 43, 45
Mietservice U 2
Mörteldienst 37
Planungsbüros 12
Primagas 7
Rechtsanwälte 24
Restaurationen U 2
Rolläden 30
Rutengehen 21
Schlüsselfertigbau 7, 30
Schlüsselfertiges Bauen 2
Schotterwerk 6
Solar 43
Sonnenschutz 24, 37
Sparkasse 34
Steuerberater 24
Türen – Tore – Anriebe U 2
Vermessungen 33
Vermessungsamt 33
Vermessungsbrüo 33
Vermietung 37
Verputzer 45
VR-Bank 37
Zimmereien U 2, 30

U = Umschlagseite
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Kapitel 2
Das Baugrundstück

2.1 Auswahl eines
Grundstücks 

Grundstücksmarkt
Die Beschaffung eines geeigne-
ten Grundstücks erfolgt normaler-
weise auf dem »freien« Markt
über Zeitungsannoncen oder über
Immobilienmakler. Anfragen bei
Gemeinden und gemeinnützigen
Institutionen können ebenso zum
Ziel führen. Eine weitere Möglich-
keit besteht in der persönlichen
Einsichtnahme örtlicher Bebau-
ungspläne beim Bauamt der Ge-
meindeverwaltung. Vom Verkaufs-
willen der Grundstückseigentümer
hängt dann Ihr Erfolg ab.

Voraussetzungen 
für eine Bebaubarkeit
Grundstücksbesitzer und -käufer
sollten sich zunächst einmal bei
der Genehmigungsbehörde (Ge-
meinde und Kreisverwaltung) er-
kundigen, ob das Grundstück
nach den planungsrechtlichen
Eigenschaften und dem Stand
der Erschließung tatsächlich ein
Baugrundstück ist und wie es
bebaut werden kann. Ein Grund-
stück ist bebaubar, wenn das Vor-
haben im Einklang mit dem Be-
bauungsplan steht und die Er-
schließung gesichert ist

oder:

es zwar nicht im Geltungsbereich
eines qualifizierten Bebauungs-
planes aber innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Orts-
teils liegt, sich in die Eigenart der
näheren Umgebung einfügt, das
Ortsbild nicht beeinträchtigt und
die Erschließung gesichert ist

oder:

es einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb oder ande-
ren privilegierten Zwecken dient
oder als sonstiges Vorhaben öf-
fentliche Belange nicht beein-
trächtigt.

Fazit:
Ohne ausreichende benutzbare
Erschließungsanlagen, die die Ge-
bäude an den öffentlichen Stra-
ßenverkehr anschließen, ist ein
Baugrundstück nicht bebaubar.
Ein Rechtsanspruch des Grund-
stückseigentümers auf Erschlie-
ßung besteht nicht. Selbst wenn
ein Grundstück baureif ist, wissen
Sie damit in der Regel noch nicht,
wie Sie tatsächlich bauen dürfen.
Das Bauamt gibt zwar Auskünfte
über die Bebauungsmöglichkei-
ten (z.B. Anzahl der Geschoße,

Zulässigkeit von Dachausbauten,
Plazierung von Garagen und
Stellplätzen, Baugrenzen, inner-
halb derer ein Bauwerk zu errich-
ten ist) – aber erst eine Bauvoran-
frage verschafft Ihnen rechtsver-
bindliche Klarheit darüber, was
auf dem Grundstück im Detail
machbar ist und was nicht. Schwer-
wiegende Hemmnisse könnten
z. B. wertvolle Bäume auf dem
Grundstück sein; oder der Denk-
malschutz erhebt Einwände oder
es fehlt eine rechtlich gesicherte
Zufahrt ...

Prüfliste für den
Grundstückskauf

• öffentliches Recht: 
Bebaubarkeit prüfen (Bebauungs-
plan und ggf. Flächennutzungs-
plan einsehen)

a) Art und Maß der baulichen
Nutzung (Wohngebiet, Grund-
und Geschoßflächenzahl, An-
zahl der Vollgeschosse usw.)

b) Überbaubare Grundstücksflä-
chen (Baugrenzen, Baulinien,
Grünflächen usw.)

c) Baugestaltung (Dachform und
-neigung)

d) Abstandsflächen
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• Privatrecht
a) Wegerechte
b) Sonstige Nutzungsrechte Dritter

2.2 Der Bebauungsplan

Die Aufstellung eines Bebauungs-
planes beschließt der Gemeinde-
rat. Im Regelfall wird der geplante
Bebauungsplan in der Gemein-
deverwaltung ausgestellt und den
Bürgern erläutert. Anregungen
und Bedenken der Besucher wer-
den festgehalten und dem Ge-
meinderat mitgeteilt. Der Rat ent-
scheidet anschließend, wie weit
derartige Anregungen bereits die
Planentwürfe beeinflussen und
beschließt dann den endgültigen
Entwurf zur »Auslegung«. Der Ent-
wurf des Bebauungsplanes, der
aus der Planzeichnung, den text-
lichen Festsetzungen und der Be-
gründung besteht, wird regel-
mäßig einen Monat lang öffent-
lich ausgelegt.
Ort und Dauer werden mindes-
tens eine Woche vorher ortsüblich
bekanntgegeben und mit dem
Hinweis versehen, daß Bedenken
und Anregungen während der
Auslegungsfrist vorgebracht wer-
den können. Der Gemeinderat
prüft die fristgemäß vorgebrach-
ten Bedenken und Anregungen.
Der dann als Satzung beschlosse-
ne Bebauungsplan wird von kreis-
angehörigen Gemeinden dem
Landratsamt nur noch in be-
stimmten Fällen zur Genehmi-
gung vorgelegt, im Regelfall je-
doch nach Fassung des Satzungs-
beschlusses unmittelbar öffentlich 

bekanntgemacht und damit
rechtskräftig. Der Bebauungsplan
und die Begründung können je-
derzeit eingesehen werden. Auf
die Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung eines Be-
bauungsplanes besteht allerdings
kein Rechtsanspruch.

Umlegung
Nach den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes werden die öf-
fentlichen Verkehrs- und Grünflä-
chen ausgewiesen und das Ge-
biet in bebauungsfähige Grund-
stücke eingeteilt. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen kann dabei
eine Baulandumlegung erforder-
lich sein.

2.3 Grundstückserwerb

Bevor Sie sich endgültig für ein
Grundstück entscheiden, sollten
Sie es genauer kennenlernen. Ei-
ne wichtige Rolle spielt die Unter-
grundbeschaffenheit. Bei felsigem
Grund oder hohem Grundwasser-
spiegel müssen beispielsweise
entsprechende Vorkehrungen
getroffen werden, die auch die
Baukosten erhöhen. Auskünfte
erhalten Sie eventuell von der
Gemeinde, von Baugeschäften
am Ort oder von Nachbarn.
Erkundigen Sie sich auch genau,
wie die Gegend um das Grund-
stück in den nächsten Jahren
aussehen wird. Garantien für eine
ruhige Lage auf Lebenszeit gibt
es nirgends, doch kann man bei
der Behörde erfahren, ob in der
Nähe eine Autobahn, Industriean-

lagen, Müllverbrennung oder ein
Flughafen geplant sind.
Günstig ist ein Bauplatz, auf dem
das Haus möglichst windge-
schützt liegt und nach der Sonne
orientiert werden kann. Nicht die
schmale, sondern die breite Seite
des Hauses sollte nach Süden
schauen, damit möglichst viele
Räume Sonnenlicht und Wärme
empfangen können. Vielleicht
läßt sich ein Bebauungsplan, der
dies nicht vorsieht, nachträglich
noch ändern. Achten Sie auch
darauf, daß Nachbargebäude
oder hohe Bäume das Haus nicht
ungünstig beschatten.
Im Normalfall wird beim Grund-
stückskauf der Kaufpreis vollstän-
dig bezahlt. Daneben gibt es
aber noch andere „Kaufformen”
z.B. die Nutzung im Wege des Erb-
baurechts. Dies ist ein grundbuch-
gesichertes Recht zur baulichen
Nutzung eines fremden Grund-
stücks.
Eine weitere Alternative bietet
der Grundstückskauf auf Renten-
basis. Diese Rente ist nicht an
eine feste Laufzeit gebunden,
sondern bis zum Lebensende des
rentenberechtigten Verkäufers zu
bezahlen. In jedem Fall empfiehlt
sich eine Vergleichsrechnung zwi-
schen dem Erwerb mit Fremdfi-
nanzierung über ein Bankdarle-
hen und dem Kauf auf Rentenba-
sis.

Grundstückswerte
Auskünfte über Bodenwerte von
Grundstücken erhalten Sie bei
der Geschäftsstelle des Gutach-
terausschusses bei den Landkrei-
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sen und kreisfreien Städten. Auf-
grund der Kaufpreissammlung
können Sie dort die jeweils aktuel-
len Bodenrichtwerte in Erfahrung
bringen, die einen ersten guten
Anhalt für Grundstückspreise brin-
gen. Dieser Wert stellt jedoch
nicht den Preis dar, der auf dem
freien Markt erzielt wird. Oft kos-
ten sogenannte Baulücken er-
heblich mehr.

2.4 Nebenkosten

Beim Grundstückskauf kommen
neben den Grundstückskosten
noch Nebenkosten dazu: Grund-
erwerbsteuer (3,5% vom Kauf-
preis) und Notariats- und Grund-
buchkosten (1,0% bis 1,5% vom
Kaufpreis) sowie Kosten für die
evtl. erforderliche amtliche Ver-
messung zur Feststellung der
Grundstücksgrenzen oder für die
Teilung von Grundstücken.

2.4.1 Kanal, Wasser,
Straßengebühr

Ist Ihr Grundstück noch nicht er-
schlossen oder wird aufgrund der
Teilung eines alten größeren
Grundstücks in mehrere Bauplät-
ze eine erneute Erschließung not-
wendig, so müssen diese Kosten in
der Finanzplanung berücksichtigt
werden. Das Bauamt der zu-
ständigen Gemeinde informiert 
Sie. Auch wenn bereits eine Straße
an Ihr Grundstück führt, so kön-
nen dennoch Erschließungsge-
bühren für Kanal und Wasser an-
fallen.

Die Straßengebühr richtet sich
nach den tatsächlich entstehen-
den Kosten. Wobei die Gemeinde
bzw. Stadt einen Teil der Kosten
übernimmt.
Den größten Anteil an den Stra-
ßenkosten übernehmen die
Grundstückseigentümer. Die Höhe
der Kosten hängt von vielen Fak-
toren ab. Werden breite Gehwe-
ge auf beiden Seiten, verkehrsbe-
ruhigende Maßnahmen, Grünflä-
chen mit Bäumen, Parkplätze usw.
mit eingeplant, so verteuern diese
die Straßenkosten.
Die Kanal- und Wassergebühren
richten sich nach der Grundstücks-
größe und dem Gebäudevolu-
men. Aktuelle Berechnungswerte
für die zu erwartenden Gebühren
erhalten Sie vom Bauamt der
zuständigen Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.

2.4.2 Notarkosten

Die Notariats- und Grundbuchko-
sten betragen zwischen 1,0% und
1,5% des Kaufpreises. Kaufen  Sie
lediglich ein Grundstück, so wer-
den die Kosten hiervon berech-
net. Kaufen Sie ein bereits beste-
hendes Objekt oder schließen Sie
einen Vertrag mit einem Bauträ-
ger über die Immobilie ab, so
werden die Gebühren von der im
Vertrag genannten Summe be-
rechnet.

2.4.3 Grunderwerbs-
kosten

Die Grunderwerbsteuer wird eben-
falls vom Kaufpreis berechnet. Es 

werden 3,5 % der vereinbarten
Summe in Rechnung gestellt.

Die Grunderwerbsteuer wird, so-
weit diese im Kaufvertrag enthal-
ten ist, auch vom Gebäudewert
verlangt. Von einer gebrauchten
Immobilie im Wert von 200.000 e

werden demnach 7.000 e Grund-
erwerbsteuer berechnet. Kaufen
Sie ein Grundstück und bauen mit
einem Bauträger oder in eigener
Regie, so bezahlen Sie lediglich
vom Grundstückswert die ver-
langten 3,5 % Gebühren.

2.4.4 Sonstige
Nebenkosten

Beim Grundstückskauf können
weitere Nebenkosten Ihren Geld-
beutel belasten. Ist Ihr Grundstück
noch nicht amtlich vermessen, so
schlagen die Vermessungsgebüh-
ren mit 0,5 % bis 2,5 % des Kauf-
preises zu Buche. Haben Sie ein
Haus über einen Makler erwor-
ben, fällt die Maklerprovision in
Höhe von 3 % bis 6 % des Kaufprei-
ses zzgl. Mehrwertsteuer an. Für
die Bearbeitung Ihres Bauantra-
ges fallen grundsätzlich ebenfalls
Gebühren an. Erfragen Sie diese
beim zuständigen Bauamt.

Nach Fertigstellung des Gebäu-
des fallen Kosten für die Gebäu-
deeinmessung und Katasterfort-
führung an. Diese sind abhän-
gig von der Bausumme und be-
tragen z. B. für ein Gebäude mit
Baukosten zwischen 125.000 e bis
375.000 e 515,00 e.
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Checkliste Grundstücks-/Hauskauf

Wichtig Vorhanden Nicht wichtig

❍ ❍ ❍ Geschäfte

❍ ❍ ❍ Bushaltestelle

❍ ❍ ❍ Ärzte

❍ ❍ ❍ Öffentliche
Verkehrsmittel

❍ ❍ ❍ Kurze Entfernung
zum Arbeitsplatz

❍ ❍ ❍ Garten

❍ ❍ ❍ Grundstücksgröße

❍ ❍ ❍ Zentrale Lage

❍ ❍ ❍ Freizeitangebote
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Ingenieurbüro
für Haustechnik

m e r h o l z
+ z i n ß e r

Inh. Dipl.-Ing.
(FH) Markus Zinßer

Heizung - Lüftung - Sanitär
Beratung - Planung - Bauleitung

- Energieberatung -

Dillberg 20, 97828 Marktheidenfeld
Telefon:
Fax:
e-mail:

0 93 91/98 85-0
093 91/98 85-25
lb-merholz-zinsser
@t-online.de

Winfried Ruf
Staatl. gepr. Bautechniker

Büro für Hochbautechnik

Bauplanung – Bauberatung – Bauleitung –
Bewehrungszeichnungen

Steinfelder Straße 6 Tel. 0 93 52 / 55 96
97816 Lohr am Main Fax 0 93 52 / 80 84 69

e-mail: winruf@t-online.de

97846 Partenstein • Gartenstraße 8  

Beratung, Planung, Bauüberwachung für:

• Abwasser- und Kläranlagen
• Wasserversorgung, Wasserbau

• Straßen- u. Brückenbau
• Wohn- und Gewerbebau

• Tragwerksplanung

Leichtmühlstraße 6
97225 Zellingen
Telefon (0 93 64) 8 98 18
Telefax (0 93 64) 58 21

Objektentwicklung
Bauplanung
Bauleitung
Baustatik

Für Bauwesen, Planung, Statik und Bauleitung

Wilhelm-Conrad-Röntgen-Ring 10 97828 Marktheidenfeld  

Ingenieurbüro

Telefon: 0 93 91 - 45 00     ·     Fax: 0 93 91 - 85 98     ·     eMail: info@IB-Weiskopf.de     ·     www.IB-Weiskopf.de

Karolingerstraße 4
97753 Karlstadt - Karlburg

Doris Ruf                        Planungsbüro

Tel. 0 93 53/17 60
Fax 0 93 53/45 35

• Bauplanung und Bauleitung
• Sanierungen und Umbauten
• Wohlfühlwohnen nach Feng Shui und Geomantie

Staatl. gepr. Bautechniker für Hoch- und Ingenieurbau

Entwurf • Planung • Bauleitung
Buchenstr.13 • 97225 Zellingen • Tel. 0 93 64 / 81 18 44
Fax 0 93 64 / 81 18 38 • E-Mail: tdausacker@t-online.de
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Kapitel 3
Die Baugenehmigungsbehörden

im Landkreis Main-Spessart

Grundsätzlich zuständig für
Baugenehmigungsverfahren so-
wie die mit dem öffentlich-
rechtlichen Baurecht zusam-
menhängenden Fragen sind die
unteren Bauaufsichtsbehörden.
Dies ist für die Gemeinden im
Landkreis Main-Spessart das
Landratsamt.

3.1 Zuständigkeiten im
Landratsamt

Das Bauamt ist zuständig für die
Baugenehmigungs- und Abgra-
bungsverfahren, das Baupla-
nungsrecht, das Denkmalschutz-
recht sowie das Wohnungswesen.
Da das Baugenehmigungsverfah-
ren sowohl eine baurechtliche wie
auch eine bautechnische Über-
prüfung umfaßt, ist das Bauamt in
zwei Abteilungen gegliedert. Der
Gesamtlandkreis wurde in vier
Baubezirke aufgeteilt, die jeweils
von einem rechtlichen und tech-
nischen Sachbearbeiter sowie ei-
ner Sekretärin betreut werden.

Hinweis:
Der organisatorische und perso-
nelle Aufbau des Bauamtes un-
terliegt naturgemäß immer wie-

der verschiedenen Veränderun-
gen. Der jeweils aktuelle Stand
kann auf der Internetseite des
Landkreises Main-Spessart
(www.mainspessart.de) ersehen
werden.
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Landratsamt Main-Spessart 
B a u a m t

Abteilung 500: Abteilung 600:
Baurecht Bautechnik
Leiterin: Frau Bannhagel Leiter: Herr Brehm
ZiNr. 226, Tel. 793 226 Bauhof, Tel. 793 341
e-mail: andrea.bannhagel@lramsp.de e-mail: herbert.brehm@lramsp.de

Sachgebiet 510: Sachgebiet 610:
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, Technische Begutachtung, Bauüberwachung,
Denkmalschutz, Zuschüsse Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

1. Bauplanungsrecht, Steinbrüche, Sand- und 1. Sachgebietsleitung,Vorsitzender des
Kiesgruben sowie Sachgebietsleitung: Gutachterausschusses:
Herr Schätzlein Herr Bauer
ZiNr. 236, Tel. 793 236 ZiNr. 228, Tel. 793 228
e-mail: elmar.schaetzlein@lramsp.de e-mail: harald.bauer@lramsp.de
Sekretärin: Frau Sherman
ZiNr. 224, Tel. 793 224 2. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses:
e-mail: beate.sherman@lramsp.de Frau Hruschka

ZiNr. 239, Tel. 793 269
2. Denkmalschutz und Zuschüsse für denkmal- e-mail: doris.hruschka@lramsp.de

pflegerische Maßnahmen, Zeugnisse nach
Bauplanungsrecht:
Frau Reiche
ZiNr. 237, Tel. 793 237
e-mail:eva-maria.reiche@lramsp.de

3. Bauordnungsrecht 3. Technische Begutachtung, Bauüberwachung

a) Baubezirk I a:
Frammersbach, Lohr, Neuhütten, Partenstein, Wiesthal

Sachbearbeiter: Sachbearbeiter Baubezirk I a sowie Steinfeld:
Herr Weigand Herr Bauer
ZiNr. 228, Tel. 793 228 ZiNr. 228, Tel. 793 228
e-mail: dieter.weigand@lramsp.de e-mail: harald.bauer@lramsp.de
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Sekretärin: Baukontrolleur:
Frau  Droll Herr Weiglein
ZiNr. 227, Tel. 793 227 ZiNr. 225 a, Tel. 793 255
e-mail: elke.droll@lramsp.de e-mail: klaus.weiglein@lramsp.de

(außer Stadt Lohr a.M.: Herr Bischoff)

b) Baubezirk I b:
Marktheidenfeld, Triefenstein

Sachbearbeiterin: Sachbearbeiter: 
Frau Beeger-Schwab Herr Ritter (für Markt Triefenstein)
ZiNr. 239, Tel. 793 239 ZiNr. 229, Tel. 793 229, e-mail: johannes.ritter@lramsp.de
e-mail: heike.beeger-schwab@lramsp.de Herr Volkmann (für Stadt Marktheidenfeld)
Sekretärin: ZiNr. 223, Tel. 793 223
Frau Gerhard e-mail: kornelius.volkmann@lramsp.de
ZiNr. 224, Tel. 239 224 Baukontrolleur: Herr Weiglein
e-mail: angelika.gerhard@lramsp.de ZiNr. 225 a, Tel. 793 255

e-mail: klaus.weiglein@lramsp.de

c) Baubezirk II:
Aura, Burgsinn, Fellen, Gemünden, Gössenheim, Gräfendorf, Karsbach, Mittelsinn, Neuendorf,
Neustadt a.M., Obersinn, Rechtenbach, Rieneck, Steinfeld

Sachbearbeiter: Sachbearbeiter (außer Steinfeld):
Frau Schäfer Herr Ritter
ZiNr. 229, Tel. 793 229 ZiNr. 229, Tel. 793 229
e-mail: melanie.schaefer@lramsp.de                                     e-mail: johannes.ritter@lramsp.de
Sekretärin: Baukontrolleur:
Frau Schmitt-Rüsch Herr Bischoff
ZiNr. 227, Tel. 793 227 ZiNr. 225 a, Tel. 793 255
e-mail: christa.schmitt-ruesch@lramsp.de e-mail: volker.bischoff@lramsp.de

d) Baubezirk III:
Arnstein, Eußenheim, Karlstadt

Sachbearbeiter: Sachbearbeiter:
Herr Biebricher Herr Volkmann
ZiNr. 223, Tel. 793 223 ZiNr. 223, Tel. 793 223
e-mail: ralph.biebricher@lramsp.de e-mail: kornelius.volkmann@lramsp.de 
Sekretärin: Baukontrolleur:
Frau Sherman Herr Bischoff
ZiNr. 224, Tel. 793 224 ZiNr. 225 a , Tel. 793 255
e-mail: beate.sherman@lramsp.de e-mail: volker.bischoff@lramsp.de

(außer Arnstein: Herr Weiglein)
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e) Baubezirk IV:
Birkenfeld, Bischbrunn, Erlenbach, Esselbach, Hafenlohr, Hasloch, Himmelstadt, Karbach, Kreuzwertheim,
Retzstadt, Roden, Rothenfels, Schollbrunn, Thüngen, Urspringen, Zellingen

Sachbearbeiter: Sachbearbeiter:
Herr Brand Herr A. Schmitt
ZiNr. 225, Tel. 793 225 ZiNr. 225, Tel. 793 225
e-mail: wolfgang.brand@lramsp.de e-mail: andreas.schmitt@lramsp.de
Sekretärin: Baukontrolleur:
Frau Gerhard Herr Weiglein
ZiNr. 224, Tel. 793 224 ZiNr. 225 a, Tel. 793 255
e-mail: angelika.gerhard@lramsp.de e-mail: klaus.weiglein@lramsp.de

Sachgebiet 520:
Wohnungswesen (Wohngeld, Wohnbauförderung, Wohnungsaufsicht)

Sachgebietsleiter:
Herr M. Schmitt
ZiNr. 235, Tel. 793 235
e-mail: manfred.schmitt@lramsp.de
Sachbearbeiter: Technische Sachbearbeiter:
Herr Heitz Herr A. Schmitt 
ZiNr. 234, Tel. 793 418 ZiNr. 225, Tel. 793 225
e-mail: norbert.heitz@lramsp.de e-mail: andreas.schmitt@lramsp.de
Sekretärin: Herr Ritter
Frau Zemmer ZiNr. 229, Tel. 793 229
ZiNr. 234, Tel. 793 418 e-mail: johannes.ritter@lramsp.de
e-mail: brigitte.zemmer@lramsp.de
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Architekturbüro
Sandeck & Vogtmann

97737 Gemünden • Friedenstraße 11

Telefon (0 93 51) 33 60 • Telefax (0 93 51) 47 46

E-Mail: sandeck-vogtmann@web.de

97753 Karlstadt • Neue Bahnhofstraße 12

Büro für Planung, Bauleitung, Städtebau,
Sanierung und Denkmalpflege

SiGe-Koordination

PETRA SCHMIDT
DIPL. ING. (FH) ARCHITEKTIN

Kärrnergasse 26 Mutschellestraße 1
97753 Karlstadt/Main 81673 München

Telefon: 0 93 53 / 9 99 37 Telefon: 0 89 / 43 66 09 14
Telefax: 0 93 53 / 9 99 38 Telefax: 0 89 / 43 66 09 15
schmidt.petra@t-online.de Mobil: 01 72 / 9 10 56 70

architekten karl gruber °johannes hettiger °dipl.-ing. (fh)

gruber + hettiger

langgasse 33

97753 karlstadt

fon:

marktplatz 1

97828 marktheiden-

feld

mail: kgruber@architektengruberhettiger.de

WERNER HAASE

Beratung
Planung

Bauleitung

Julius-Echter-Str. 59  •  97753 Karl-
stadt

• Architektur und Denkmalpflege
• Passiv- und Niedrigenergiehäuser
• Stadt- und Ortsplanung
• Staatl. anerkannter Energiebera-
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ARCHITEKTURBÜRO

LISA KRAFT

Am Steinlein 17
97753 Karlstadt

Telefon 0 93 53 / 90 92 90
Telefax 0 93 53 / 90 92 91

E-Mail: mail@lisa-kraft.de
Internet: www.lisa-kraft.de
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Kapitel 4
Die Baugenehmigung

Genehmigungspflicht
Die Errichtung, Änderung und
Nutzungsänderung baulicher An-
lagen sind grundsätzlich geneh-
migungspflichtig.

Die Errichtung genehmigungs-
pflichtiger baulicher Anlagen oh-
ne den erforderlichen »Freibrief«
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar
und wird mit einer Geldbuße
geahndet. Die Bauarbeiten wer-
den bis zu einer evtl. nachträg-
lichen Genehmigung eingestellt.
Hinzu kommt das Risiko, daß eine
nicht genehmigungsfähige, je-
doch begonnene Baumaßnah-
me wieder beseitigt werden muß.

Eine Bauvoranfrage an das Bau-
ordnungsamt beseitigt bestehen-
de Zweifel über die Zulässigkeit
einer Baumaßnahme.

Planentwurfsverfasser
Zur Erstellung von Bauunterlagen
(Bauplänen) und Unterzeichnung
als Entwurfsverfasser müssen Ar-
chitekten und Ingenieure heran-
gezogen werden, die aufgrund
des Architektengesetzes bzw. des
Ingenieurgesetzes dazu berech-
tigt sind.

Bauvorlageberechtigt sind weiter-
hin die Angehörigen der Fach-

richtung Architektur, Hochbau
oder Bauingenieurwesen, die an
einer deutschen Hochschule, ei-
ner deutschen öffentlichen oder
staatlich anerkannten Ingenieur-
schule oder an einer dieser gleich-
rangigen deutschen Lehreinrich-
tung das Studium erfolgreich  ab-
geschlossen haben, sowie die
staatlich geprüften Techniker der
Fachrichtung Bautechnik und die
Handwerksmeister des Bau- und
Zimmererfachs für

• Wohngebäude mit bis zu je drei
Wohnungen, auch in der Form
von Doppelhäusern, es sei denn
es handelt sich um Hausgrup-
pen, wenn die dritte Wohnung
in der ersten Ebene des Dach-
geschosses liegt,

• eingeschossige gewerblich ge-
nutzte Gebäude bis zu 250 qm
Grundfläche und bis zu 12 m
freie Stützweite,

• landwirtschaftliche Betriebsge-
bäude bis zu zwei Vollgeschos-
sen,

• Garagen bis zu 100 qm Nutzflä-
che,

• Behelfsbauten und Nebenge-
bäude,

• Gewächshäuser

Es empfiehlt sich für Bauherren
dringend, sich die Planvorlagebe-

rechtigung des in Aussicht ge-
nommenen Entwurfverfassers
nachweisen zu lassen.

4.1 Voraussetzungen
und Pflichten

Für den Bauantrag, die Bauvoran-
frage, die Anzeige der Genehmi-
gungsfreistellung und die sonsti-
gen formellen Anträge ist die Ver-
wendung von bestimmten Formu-
laren verbindlich vorgeschrieben.
Diese sind im örtlichen Schreibwa-
renhandel erhältlich oder können
von der Internetseite des Land-
kreises Main-Spessart herunterge-
laden werden (www.mainspes-
sart.de/komxpress/XML/formula-
re.asp).

Bauvoranfrage
Dem schriftlichen Antrag auf Er-
teilung eines Vorbescheides mit-
tels der vorgeschriebenen Form-
blätter sind die Bauvorlagen bei-
zufügen, die zur Beurteilung der
durch den Vorbescheid zu ent-
scheidenden Fragen des Bauvor-
habens erforderlich sind, zumin-
dest:
• Lageplan im Maßstab 1 : 500

oder 1 : 1000,
• Baubeschreibung,
• Bauentwurfsskizze.
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Diese Unterlagen müssen drei-
fach über die zuständige Ge-
meinde beim Bauordnungsamt
eingereicht werden. Die Beantra-
gung eines Vorbescheides emp-
fiehlt sich vor allem dann, wenn
vor Erwerb eines Baugrundstücks
geklärt werden soll, ob das
Grundstück auch wirklich den
Vorstellungen entsprechend ge-
baut werden darf.

Verwaltungsgebühren für einen
formellen Vorbescheid liegen zwi-
schen 25 und 2.500 e, je nach
Größe und Verwaltungsaufwand.
Sie werden teilweise auf die spä-
tere Baugenehmigungsgebühr an-
gerechnet. Der Vorbescheid ist
drei Jahre gültig. Auf schriftlichen
Antrag kann die Frist jeweils bis zu
zwei Jahren verlängert werden.

4.2 Der Bauantrag
zur Erteilung der 
Baugenehmigung,
das Bauanzeige-
verfahren

Dem Antrag auf Erteilung einer
Baugenehmigung müssen folgen-
de Unterlagen beigefügt werden:

• amtl.Lageplan (Vermessungsamt)
• Bauzeichnungen
• Baubeschreibung
• evtl. weitere Nachweise für Kfz-

Stellplätze, Kinderspielplätze,
Wegerechte, Abstandsflächen-
übernehmen usw.

Baugenehmigung
Der Verfahrensgang bei einem
Baugesuch läuft wie folgt ab:

Der Bauantrag wird beim Bauord-
nungsamt mit einem Aktenzei-
chen versehen und auf Vollstän-
digkeit und Übereinstimmung mit
den bauordnungs- und planungs-
rechtlichen Vorschriften vorge-
prüft. Sollten Unterlagen fehlen,
was leider häufig der Fall ist, ruht
der Antrag bis zum Eingang der
nachzureichenden Papiere.

Sind bei der Vorprüfung keine
Mängel aufgetaucht bzw. die
fehlenden Unterlagen inzwischen
eingetroffen, werden ggf. erfor-
derliche Stellungnahmen betrof-
fener Fachstellen und -behörden
eingeholt. So z. B. das staatliche
Gewerbeaufsichtsamt wegen ge-
werblicher Fragen, das staatl.
Wasserwirtschaftsamt zu wasser-
rechtlichen Problemen, die untere
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Wasserbehörde wegen der Ab-
wasserbeseitigung auf dem Grund-
stück selbst, die Feuerwehr wegen
des vorbeugenden Brandschut-
zes, das Straßenbauamt zu even-
tuellen Kollisionen des Bauvorha-
bens mit geplanten Landes- oder
Bundesstraßen, die untere Natur-
schutzbehörde wegen des Land-
schaftsschutzes oder des Landes-
amtes für Denkmalpflege zum
Thema „Denkmalschutz”.

Wenn sämtliche Stellungnahmen
vorliegen, faßt das Bauordnungs-
amt diese mit der eigenen tech-
nischen und öffentlich rechtlichen
Prüfung zusammen und erteilt die
Baugenehmigung.

Teilbaugenehmigung
Vor der Zustellung der Baugeneh-
migung darf nicht mit den Bauar-
beiten einschließlich des Baugru-
benaushubs begonnen werden.
Liegt dem Bauordnungsamt ein
kompletter Bauantrag vor, der
den öffentlich rechtlichen Vor-
schriften entspricht, und ist die
Standsicherheit nachgewiesen, so
kann unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Teilbaugenehmi-
gung schriftlich beantragt wer-
den.

Damit können Bauarbeiten für die
Baugrube, für einzelne Bauteile
oder -abschnitte schon vor der
endgültigen Baugenehmigung
schriftlich gestattet werden. Die
Teilbaugenehmigung berechtigt
aber nur zur Ausführung des fest-
gelegten Teilbereichs.

Gültigkeitsdauer
der Baugenehmigung
Die Baugenehmigung und die
Teilbaugenehmigung erlöschen,
wenn nicht innerhalb von vier
Jahren nach Zustellung mit der
Ausführung des Bauvorhabens
begonnen oder die Bauausfüh-
rung  unterbrochen wurde. Auf
schriftlichen Antrag kann die Frist
jedoch jeweils bis zu zwei Jahren
verlängert werden. Hierfür sind
erneut Gebühren fällig, die Ver-
längerung einer einmal erlosche-
nen Genehmigung ist nicht mög-
lich. In diesem Fall muß ein neuer
Bauantrag gestellt werden.

Baugenehmigungsgebühren
Die Gebühren für die Baugeneh-
migung, die erforderlichen Prüfun-
gen, Abnahmen usw. werden
nach dem Kostengesetz i. V. m.
mit den Kostenverzeichnis festge-
setzt. Sie richten sich nach der Hö-
he der Rohbausumme, die nach
den aktuellen regionalen Bau-
kosten, unabhängig von den An-
gaben des Bauherrn, errechnet
wird und in einigen Sonderfällen
auch nach den Herstellungskos-
ten. Gebührenpflichtig ist auch
die Ablehnung oder Zurücknah-
me eines Bauantrages.
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Jürgen BraunJürgen Braun
Dipl.-Ing. (FH)

LandschaftsarchitektLandschaftsarchitekt

Thüngersheimer Straße 95 • 97209 Veitshöchheim
Telefon (09 31) 40 44 280 • Telefax (09 31) 40 44 281

E-Mail: braun.landarc@t-online.de

▲ Objektplanung für Freianlagen
▲ Landschaftsplanung
▲ Grünordnungsplanung
▲ Umweltverträglichkeitsstudien

Feng Shui 
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Kapitel 5
Bauen ohne Baugenehmigung:
Genehmigungsfreistellung

Mit der letzten größeren Ände-
rung der Bayer. Bauordnung hat
der Gesetzgeber erstmals be-
stimmte – an sich genehmigungs-
pflichtige – Bauvorhaben von ei-
nem formellen Genehmigungs-
verfahren freigestellt. Bei diesem
Verfahren entfällt somit die Bau-
genehmigung, so daß der Bau-
herr Zeit und Geld spart (keine
Genehmigungsgebühr).

Dafür müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein:

1. Es muß sich um ein Vorhaben
geringer Schwierigkeit handeln.
Dies sind zum einen Wohnge-
bäude geringer Höhe; d. h. der
Fußboden des obersten Ge-
schosses mit zulässigen Aufent-
haltsräumen darf nicht höher
als 7 m über dem Gelände lie-
gen, sowie sonstige Gebäude
geringer Höhe, die neben einer
Wohnnutzung teilweise oder
ausschließlich freiberuflich oder
in ähnlicher Weise gewerblich
genutzt werden. Zum anderen
muß es sich um eingeschossige
gewerbliche Lagergebäude
mit freien Stützweiten von max.
12 m und Grundflächen von
max. 500 qm handeln. Außer-

dem zählen hierzu auch einge-
schossige handwerklich oder
gewerblich genutzte Gebäude
mit freien Stützweiten von max.
12 m und Grundflächen von
max. 500 qm, soweit diese in
Gewerbe- oder Industriegebie-
ten errichtet werden sollen.
Weiterhin fallen hierunter auch
Gebäude mittlerer Höhe (d.h.
der Fußboden des obersten
Geschosses mit zulässigen Auf-
enthaltsräumen darf nicht hö-
her als max. 22 m über der Ge-
ländeoberfläche liegen), die
ausschließlich zu Wohnzwecken
oder neben einer Wohnnut-
zung teilweise oder ausschließ-
lich freiberuflich oder in ähn-
licher Weise gewerblich genutzt
werden. Schließlich sind auch
die Nebengebäude und
Nebenanlagen der vorstehen-
den Hauptgebäude von dieser
Regelung umfaßt.

2. Das Bauvorhaben muß im Gel-
tungsbereich eines qualifizierten
Bebauungsplanes oder eines
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes liegen und dessen
Festsetzungen voll entsprechen
(Einhaltung der Geschoßflä-
chenzahl, der Dachform, der 

Dachneigung, der Baugrenzen
usw.).

3. Die Erschließung des Baugrund-
stücks muß gesichert sein (Was-
serversorgung, Abwasserbeseiti-
gung, Zufahrt).

4. Die Gemeinde darf nicht ver-
langen, daß ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt wird.

Liegen diese Voraussetzungen vor,
so werden die Bauvorlagen (An-
trag auf Genehmigungsfreistel-
lung, Lagepläne, Bauzeichnun-
gen, Baubeschreibung) nur bei
der Gemeinde eingereicht. Die
Gemeinde teilt dem Bauherrn
mit, ob ein Genehmigungsverfah-
ren durchgeführt wird oder nicht.
Verzichtet die Gemeinde auf das
Genehmigungsverfahren, so kann
der Bauherr nach Empfang dieser
Nachricht mit dem Bauen begin-
nen. Vorher muß er aber dem
Landratsamt die Baubeginnsan-
zeige zusenden. Eine Schnurge-
rüstabnahme muß der Bauherr
nicht durchführen lassen. Bean-
tragt er sie dennoch (schriftlich),
so führt sie das Landratsamt ge-
gen eine Gebühr durch.
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Für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Bauarbeiten sind die
am Bau Beteiligten (Bauherr, Ent-
wurfsverfasser und Unternehmer)
verantwortlich.

Hinsichtlich der Nachbarbeteili-
gung ist zu beachten, daß der
Bauherr die Nachbarn über sein
Bauvorhaben informieren muß,
und zwar spätestens mit dem Ein-
reichen der Unterlagen bei der
Gemeinde. Die Form und den
Umfang der Benachrichtigung
hat der Gesetzgeber offengelas-
sen. Es empfiehlt sich aber, den
Nachbarn die Lagepläne und
Bauzeichnungen zur Einsicht vor-
zulegen und sie auch unterschrei-
ben zu lassen. Damit lassen sich
die meisten Schwierigkeiten mit
den Nachbarn von vornherein
vermeiden.

Wenn bei einem genehmigungs-
pflichtigen Vorhaben das Freistel-
lungsverfahren nicht angewendet
wird, so gibt die Gemeinde alle
Unterlagen an das Landratsamt
zur Bearbeitung weiter. Ist das
Bauvorhaben genehmigungs-
fähig, so erteilt das Landratsamt
die Baugenehmigung entweder
im – bisher üblich – Normalverfah-
ren oder – bei bestimmten kleine-
ren Vorhaben – im vereinfachten
Verfahren. Letzteres läuft schneller
ab und verursacht geringere
Genehmigungsgebühren.

In jedem Fall ist das Landratsamt
bemüht, die Baugenehmigung so
rasch wie möglich zu erteilen,
Grundvoraussetzung hierfür ist das

Einreichen prüffähiger, also insbe-
sondere vollständiger Bauvorla-
gen. Im einzelnen sind folgende
Unterlagen erforderlich:

1. Der Bauantrag und die Baube-
schreibung nach amtlichem Mus-
ter, vollständig ausgefüllt und
unterschrieben vom Bauherrn
und vom Entwurfsverfasser.

2. Ein amtlicher Lageplan (M
1:1000) des zuständigen Ver-
messungsamtes nicht älter als
ein halbes Jahr und unverän-
dert (keine Einzeichnung des
Bauvorhabens).

3.Vier Ablichtungen vom amt-
lichen Lageplan mit Einzeich-
nung und Bemaßung des Bau-
vorhabens, der Baugrenzen und
der Abstandsflächen. Die Ab-
standsflächen sind auch rech-
nerisch nachzuweisen.

4. Die Bauzeichnungen (Ansich-
ten, Grundrisse, Schnitte).

5. Die dazugehörigen Berechnun-
gen (Wohnfläche, Nutzfläche,
umbauter Raum und Baukos-
ten). Hinsichtlich der Baukosten
sind die jeweils gültigen amt-
lichen Richtsätze zugrundezule-
gen. Diese können bei der tech-
nischen Abteilung des Landrats-
amtes erfragt werden.

6. Der Stellplatznachweis (zeich-
nerisch und rechnerisch).

7. Die Entwässerungspläne (nur
noch erforderlich, wenn kein 

Anschluß an eine öffentliche
Kläranlage möglich ist).

8. Die Baustatistik für sämtliche
Wohngebäude. Bei Nichtwohn-
gebäuden ab einem Bauvolu-
men von 350 cbm bzw. Baukos-
ten ab 18.000 e.

Im Einzelfall können weitere Un-
terlagen erforderlich sein, wie z.B.
Standsicherheitsnachweis, Nach-
weis des Brandschutzes, Freiflä-
chengestaltungsplan, Gelände-
schnitte usw.

Viele Probleme lassen sich durch
die Wahl eines geeigneten Ent-
wurfsverfassers vermeiden. Dieser
sorgt nicht nur für vollständige Un-
terlagen, sondern führt auch
rechtzeitig die notwendigen Ge-
spräche mit der Gemeinde und
dem Landratsamt (Bauamt) und
ermöglicht damit eine frühzeitige
Entscheidung über den Bauan-
trag.
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Kapitel 6
Das Baurecht

Das Baurecht differenziert man
nach dem bundeseinheitlichen
Bauplanungsrecht und dem lan-
desspezifischen Bauordnungs-
recht. Das Bauplanungsrecht, das
im Baugesetzbuch und in der
Baunutzungsverordnung geregelt
ist, beschäftigt sich damit, wo und
was gebaut werden darf.

Das Bauordnungsrecht – in Bay-
ern die Bayerische Bauordnung
(BayBO) – klärt, wann und wie
gebaut werden darf, konzentriert
sich also auf die Ausführung des
Bauvorhabens auf dem Grund-
stück.

6.1 Bauplanungsrecht

Das Bauplanungsrecht kennt zwei
Stufen:

• die vorbereitende Bauleitpla-
nung, die im Flächennutzungs-
plan dargestellt wird und

• die verbindliche Bauleitplanung,
die sich in den Bebauungsplä-
nen niederschlägt.

Der Gemeinderat ist zuständig für
die Verabschiedung der Flächen-
nutzungs- und Bebauungspläne.

6.2 Flächen-
nutzungsplan

Der Flächennutzungsplan umfaßt
das gesamte Gemeindegebiet
und ordnet für einen Zeitraum
von ca. 10 bis 15 Jahre den vor-
aussehbaren Flächenbedarf für
die einzelnen Nutzungsmöglich-
keiten, wie z.B. für Wohnen, Arbei-
ten, Verkehr, Erholung, Landwirt-
schaft und Gemeinbedarf.

Aus dem Flächennutzungsplan
entsteht keinerlei Anspruch auf
die ausgewiesene Nutzung, je-
doch kann ein Bebauungsplan
regelmäßig nur aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt werden.

6.3 Bebauungsplan

Der Bebauungsplan schafft als
gemeindliche Satzung konkretes
Baurecht für ein bestimmtes Ge-
biet und regelt Art und Maß der
baulichen Nutzung, die überbau-
baren Grundstücksflächen, die
örtlichen Verkehrsflächen, die Ge-
staltung der baulichen Anlagen
und vieles mehr.

6.4 Bauordnungsrecht

Dieses regelt die Ausführung des
Bauvorhabens auf dem Grund-
stück und gilt für alle baulichen
Anlagen, Einrichtungen und Bau-
grundstücke. Es enthält grund-
sätzliche Anforderungen baukon-
struktiver, baugestalterischer (Ab-
standsflächen etc.) Art an Bau-
werken und Baustoffen. Außer-
dem regelt es die Grundlage des
Genehmigungsverfahrens sowie
die Sicherheit und Ordnung des
Bauvorganges.

Verstöße gegen das Baurecht
Diese liegen z.B. vor, wenn ohne
die erforderliche Baugenehmi-
gung oder abweichend vom
genehmigten Plan bauliche Anla-
gen errichtet, verändert oder ab-
gebrochen werden. Die Ordnungs-
widrigkeiten können mit einer
Geldstrafe bis zu einer halben Mil-
lion Euro geahndet werden. Mit
Zahlung dieser Geldbuße wird der
Bauherr jedoch nicht von den
sonstigen Folgen seines Verge-
hens freigestellt. Kann aus bau-
technischen oder baurechtlichen
Gründen der Verstoß nicht durch
nachträgliche Genehmigung sank-
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tioniert werden, wird unter Um-
ständen die Beseitigung der nicht
genehmigten Bauteile oder der
Abbruch angeordnet.

6.5 Baugestaltung

6.5.1 Landschafts-
gerechtes Bauen

Einstmals hatte jede Landschaft
ihren eigenen unverwechselba-
ren Baustil. Er entwickelte seine
Formensprache im Wechselspiel
mit der Umgebung und er war
geprägt von den jeweiligen kli-
matischen Bedingungen sowie
von Baumaterialien, die man vor
Ort vorfand. So entstanden Haus-
typen mit eigenem Charakter: Im
Landkreis Main-Spessart hat sich
ein Haus entwickelt mit relativ
steilem Dach, welches geringe
Dachüberstände aufweist und
keinen Kniestock. Gauben kön-
nen daher erst ab einer Dach-
neigung von 38° zugelassen wer-
den; in begründeten Ausnahmen
ab 35° bei einer maximalen Breite
von 2,5 m, so dass die Gaube sich
stets dem Dach unterordnet.

Die Gemeinden und Dörfer wa-
ren und sind neben den Städten
jahrhundertelang kulturelle, sozia-
le und wirtschaftliche Zentren.
Ihre Kultur dokumentiert sich da-
bei besonders eindrucksvoll in
den Bauern- und Handwerkshäu-
sern. Sie prägen die Landschaft,
sie spiegeln Lebensart und Le-
bensweise der Menschen wieder,
die in ihnen zu Hause waren und 

sind. Diese Häuser in ihrer ur-
sprünglichen, geschichtlichen Ge-
stalt zu erhalten, sie zu erneuern,
ohne sie neumodischen Tenden-
zen zu unterwerfen, ist eine eben-
so wichtige Aufgabe wie die, den
alten Gebäuden neue hinzuzufü-
gen, ohne die gewachsene Har-
monie aus dem Gleichgewicht zu
bringen.

6.5.2 Negative
Auswirkungen

Die schwierigste Aufgabe aber
wird sein, die Sünden der jüngsten
Vergangenheit wiedergutzuma-
chen. Das Bedürfnis, den Baustil
der Großstadt im Kleinen nach-
zuahmen und der Rückgriff auf
vorgefertigte Bauteile aus dem
Katalog haben so mancher Ge-
meinde ein erschreckendes bauli-
ches Durcheinander beschert.
Die „Modernisierung” begann
meist damit, dass man bei alten
Gebäuden die kleinen, durch
Sprossen unterteilten Fenster her-
ausgebrochen und gegen Ein-
scheiben-Kippfenster ausgetauscht
hat. Dieser massive Eingriff besei-
tigt die Ausgewogenheit zwi-
schen Öffnungen und geschlos-
senen Wandflächen und hinter-
lässt leere, oft zu große Löcher in
der Fassade. Der nächste Schritt
war dann, dass die Außenwände
des Hauses weiter „bereinigt” wur-
den. Profile, Gesimse, Putzverzie-
rungen wurden abgeschlagen,
die ganze Fassade verschwand
hinter einer grauen Asbestze-
mentverkleidung. Alte geschnitz-

te Holztüren wurden durch ge-
schmacklose Riffelglastüren mit
Aluminiumrahmen ersetzt. Auch
die farbigen Fensterläden, die
das Haus zusätzlich belebten und
behäbig erscheinen ließen, wur-
den nach dem Umbau wegge-
lassen und durch Metall- oder
Kunststoffrollos ersetzt.

Zu den verunstalteten Altbauten
gesellten sich einfallslose Neu-
bauten, die überall gleich ausse-
hen. Doch je schneller die Dörfer
ihr Gesicht verloren, desto deut-
licher wurde der kulturelle, soziale
und wirtschaftliche Verfall. Zur
gleichen Zeit tauchten auch die
ersten Beispiele auf, die zeigten,
dass es neue Häuser gibt, die in
die Landschaft passen, die prak-
tisch sind und deren Anblick er-
freut. Und schon bald entschlos-
sen sich ganze Gemeinden zu
handeln. Der weiteren Zerstörung
von Landschaft musste Einhalt
geboten werden. Gewachsene
Ortsbilder sollten nicht weiter auf-
gelöst werden, verkehrstechni-
sche Erschließungen auf das not-
wendige Maß beschränkt blei-
ben.
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1. Grundsatz: Anpassung von Dachform und Dach-
neigung an die Bebauung der Umgebung.

So passt z.B. im allgemeinen zu steilen Satteldächern
kein flachgeneigtes Dach, oder – vielleicht in Einzelfäl-
len von kleineren Anbauten abgesehen – etwa ein
Flachdach. Auch sollte man in ein Gebiet mit einfa-
chen Gebäuden mit Satteldach keinen „Walmdach-
bungalow” stellen, oder gar völlig fremde Dachfor-
men wählen (z.B. lndustrieshed im Wohngebiet).

2. Grundsatz: Anpassung in Material und Farbe an
die Umgebung.

Z.B. in ein Gebiet mit naturroten Biberschwanzziegeln
als Dachdeckung keine schwarze Schieferdeckung
(Material und Farbe unpassend). Bei der Farbwahl des
Außenanstriches an den umliegenden Gebäuden
orientieren, zu starke Farbkontraste vermeiden.

3. Grundsatz: Vermeidung von unmaßstäblichen
Baumassen.

Z.B. große, ungegliederte Fassaden in einer Umge-
bung mit kleinteiligen Fassaden sprengen den Maß-
stab. Eine einzelne, überdimensionierte Baumasse
wirkt störend.

4. Grundsatz: Anpassung der Nebengebäude an
den Hauptbau.

Z.B. landwirtschaftliche Anbauten oder Garagen
möglichst in der Dachform dem Hauptbau anglei-
chen, bzw. sich an den umliegenden Gebäuden
orientieren.

5. Grundsatz: Vermeidung von leichtgeneigten
Pultdächern.

Z.B. Garagendächer mit sehr flacher Neigung wirken
wie Provisorien. Entweder wirklich ein Flachdach, oder
eine deutliche Neigung.

6. Grundsatz: Beschränkung auf wenige Gebäude-
formen und Materialien.

In der Beschränkung liegt auch hier die Qualität. Ver-
gleiche frühere Bauten, die mit wenig Materialien aus-
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kamen (Ziegel, Naturstein, Holz, Kalkmörtel). Das Haus
soll keine „Baustoffsammlung” sein.

7. Grundsatz: Beschränkung auf wenige Formate.

Z.B. mehrfache Verwendung eines Grundformates bei
Fenstern bringt Ordnung in die Fassade. Sogenannte
„Panoramafenster” in einer Mauerfläche wirken meist
unproportioniert. Senkrechte Glasbausteinschlitze –
Harakirischlitz – passen nicht zum Mauerwerksbau.

8. Grundsatz: Anpassung an das Gelände:

Ein erdgeschossiger Bau sollte max. zwei Eingangsstu-
fen aufweisen. Baukörper sollten dem Gelände fol-
gen. Das natürliche Gelände sollte möglichst unverän-
dert beibehalten werden.

9. Grundsatz: Jedes Bauwerk eingrünen.

Selbst gut gestaltete Bauwerke wirken ohne Eingrü-
nung kahl. Man vergleiche gut eingegrünte, gewach-
sene Orte mit neuen Siedlungen ohne Grün. Selbstver-
ständlich dauert es einige Zeit, bis eine gewisse Größe
der Pflanzen erreicht ist. Bei der Art der Bepflanzung
auf einheimische Pflanzen zurückgreifen, möglichst
keine „Exoten”.
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6.6 Dorferneuerung

Dorferneuerungsprogramme wur-
den verabschiedet, um die Eigen-
art und den Eigenwert der Dörfer
zu stärken und ihre harmonische
Entwicklung zu fördern. Die Dor-
ferneuerung dient als Mittler zwi-
schen Tradition und Fortschritt. Er-
klärtes Ziel ist es, den Landwirten
und allen Bürgern im Dorf das Le-
ben, Wohnen und Arbeiten zu er-
leichtern und ihre Heimat unter
Wahrung der in Jahrhunderten
entstandenen Wesensmerkmale
lebens- und liebenswert zu gestal-
ten.

Die Dorferneuerung ist ein Ge-
meinschaftswerk der Bürger und
der Gemeinden. Sie kann nur er-
folgreich sein, wenn sie von den
Dorfbewohnern angenommen
und aktiv getragen wird.

Auf ihre Mitwirkung kommt es ent-
scheidend an, wenn Verbesserun-
gen bei der Gestaltung der priva-
ten Hofflächen, Vorgärten und
Gebäude sowie der öffentlichen
und halb öffentlichen Plätze, We-
ge und Straßen gefunden werden
sollen. Offene und für den Bürger
einsichtige Planungen sowie früh-
zeitige und ständige Bürgerbetei-
ligung sind die beste Gewähr für
ein gutes Gelingen.

In der Dorferneuerung werden
Maßnahmen im gemeinschaft-
lichen, öffentlichen und privaten
Bereich gefördert. Empfänger der
Zuschüsse sind vor allem die Teil-
nehmergemeinschaften Flurberei-

nigung (das ist der Zusammen-
schluss der Grundeigentümer im
Verfahrensgebiet) sowie Gemein-
den und Bürger.

Zuständig für die Bewilligung der
Zuschüsse sind die Direktion für
ländliche Entwicklung und die
Ämter für Landwirtschaft.

6.7 Städtebau-
förderung

Die Städtebauförderung dient der
städtebaulichen Erneuerung in
Städten, Märkten und Gemein-
den. Sie kommt in Städten und
größeren Gemeinden gleicher-
maßen zur Anwendung.

Ziel ist es, städtebauliche Missstän-
de in einem festumgrenzten
Sanierungsgebiet zu beheben. Zu
diesem Zwecke werden von der
Gemeinde bzw. einem beauftrag-
ten Planungsbüro „Vorbereitende
Untersuchungen” durchge-führt.
Diese bestehen aus der Bestands-
aufnahme und der Formulierung
der Sanierungsziele in Form einer
städtebaulichen Rahmenpla-
nung, die mit den Bürgern und
beteiligten öffentlichen Auf-
gabenträgern erörtert wird. Wäh-
rend der „Vorbereitenden Unter-
suchungen” können einzelne Maß-
nahmen – z.B. die Umgestaltung
eines Platzes – schon im Vorgriff
auf die förmliche Festlegung be-
gonnen werden.

Bund und Land stellen den Ge-
meinden sogenannte „Städte-

bauförderungsmittel” zur Verfü-
gung, um Vorhaben zu fördern,
die notwendig sind, die städte-
bauliche Verbesserung in dem
Sanierungsgebiet zu erreichen.
Der private Bauherr muss sich an
die Gemeinde wenden, um an
Förderungsmittel zu gelangen.

Ergebnisse
Nach zum Teil langjähriger erfolg-
reicher Sanierungstätigkeit geht
es in vielen Städten und Gemein-
den heute darum den erreichten
Standard zu halten, zu verfeinern
und mit Einrichtungen zu ergän-
zen.

Der Wert des kulturellen Lebens
unserer Altstädte/Altorte wird neu
entdeckt.

Immer mehr wird der Ortskern/die
Innenstadt zum Mittelpunkt des
kulturellen, gesellschaftlichen Le-
bens und trägt damit zur Identifi-
kation der Bürger mit ihrer Stadt/
Gemeinde bei.
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Kapitel 7
Was macht…

und was kostet…?

7.1 Der Immobilien-
makler

Der Immobilienmakler vermittelt
Grundstücke, Eigentumswohnun-
gen und Gebäude zwischen Käu-
fern und Verkäufern. Er bietet
Immobilien an, die zum Verkauf
stehen und sucht für Interessen-
ten geeignete Objekte. Eine Ver-
mittlungsgebühr fällt an, wenn ein
Kauf zustandekommt. Käufer und
Verkäufer zahlen auf Basis der
Kaufsumme einen festen Prozent-
satz als Provision an den Makler.

Wer bzw. was kostet wieviel?
Immobilienmakler
3,42 % des Verkaufspreises
Architekt
Berechnung nach der »HOAI
Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure«, das sind 7-10 %
der reinen Baukosten (ohne
Grundstücks- und Nebenkosten)
Bank
bis zu 2 % Provision der Kreditsum-
me u.U. Bereitstellungszinsen für
nicht in Anspruch genommene
Kredite
Notar
1 bis 1,5 % der notariellen Kauf-
summe

Grunderwerbsteuer
2 % der notariellen Kaufsumme
Handwerker
Je nach individuellem Vertrag
und Art der Leistung (aktuelle
Stundensätze von 25 bis 80 e)

7.2 Der Entwurfs-
verfasser

Viele angehende Bauherren sind
der Meinung, daß sie nur günstig
und nach eigenen Vorstellungen
bauen könnten, wenn sie mög-
lichst viel selbst in die Hand neh-
men. Das beginnt beim Bauan-
trag und reicht bis zur Endabnah-
me des fertigen Hauses. Bei der
Fülle der Stationen, die ein Haus-
bau durchläuft, ist die Gefahr
jedoch groß, daß der Bauherr
schon vor dem ersten Spatenstich
den Überblick verliert, ganz zu
schweigen von Situationen, wenn
es einmal hart auf hart kommen
sollte.

Um beim Hausbau möglichst si-
cher und reibungslos ans Ziel zu
gelangen, ist ein umfangreiches
Fachwissen und eine langjährige
Erfahrung auf dem Bausektor er-
forderlich. Der geeignete Partner

für den Bauherrn ist deshalb der
qualifizierte Entwurfsverfasser. Er
berät den Bauherrn bereits beim
Grundstückskauf und begleitet
ihn fachkundig von Planungsbe-
ginn bis zur Baufertigstellung. Trotz
des Honorars, das jeder erfahrene
Planer für seine Leistungen ver-
langt, fährt der Bauherr mit einem
erfahrenen Planer unterm Strich
meist günstiger, weil sich durch
gezielte Planung und Vergabe
der Bauleistungen erhebliche
Baukosten sparen lassen. Ein
wesentlicher Gesichtspunkt ist
auch, daß der qualifizierte Ent-
wurfsverfasser dem Bauherrn die
Verantwortung für den Bau ab-
nimmt und damit hilft, die ohne-
hin schon strapazierten Nerven
des Bauherrn zu schonen.

Wie findet man den richtigen
qualifizierten Entwurfsverfasser?
Der schnellste Weg führt immer
über Bekannte oder über Bauob-
jekte in der näheren Umgebung,
die ihnen besonders zusagen.

Eine andere Möglichkeit wäre,
Veröffentlichungen von Wettbe-
werbsergebnissen der Bauspar-
kassen oder in den Fachzeitschrif-
ten zu verfolgen. Oder man ver-
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abredet sich ganz unverbindlich
mit einem ortsansässigen Planer
zu einem Gespräch und läßt sich
dessen Arbeiten zeigen.

Schritte zur Zusammenarbeit
Bevor es zum Vertragsabschluß
kommt, muß der Planer erst ein-
mal die Vorstellungen, Wünsche
und Lebensgewohnheiten des
Bauherrn kennenlernen sowie ne-
ben dem augenblicklichen Raum-
bedarf auch die zu erwartenden
Entwicklungen und Veränderun-
gen in der Zukunft sowie die
finanziellen und zeitlichen Vorstel-
lungen. Andererseits soll sich der
Bauherr darüber informieren, wel-
che Beratungen und Leistungen
der Planer erbringen kann.

Der erste Schritt einer konkreten
Zusammenarbeit ist getan, wenn
der Planer alle notwendigen Grund-
lagen ermittelt hat. Dazu gehört
eine Begehung des Grundstücks,
an die sich die Erkundung der
baurechtlichen Möglichkeiten
(Bebauungsplan, Baumbestand,
Denkmalschutz etc.) anschließt.

In der nächsten Phase fertigt der
Planer die ersten Skizzen an. In
ihnen werden die bisher geäußer-
ten Wünsche des Bauherrn be-
rücksichtigt sowie das Raumpro-
gramm, die Erschließungsmöglich-
keiten und die Einbindung in die
Umgebung. Sobald sich die Part-
ner auch Gedanken über Kon-
struktion und Materialien sowie
den Standard des Innenausbaus
gemacht haben, kann der Planer
eine Kostenschätzung nach DIN 

276 erstellen. Jetzt ist auch der
Zeitpunkt für die schriftliche Fixie-
rung des Vertrages mit den Ent-
wurfsverfasser gekommen.

Planungsablauf
Ist der Bauherr mit dem Vorent-
wurf einverstanden, kann der Pla-
ner in die Entwurfsplanung einstei-
gen, d.h. alle Pläne werden jetzt
detailliert im Maßstab 1:100 aus-
gearbeitet. Die Pläne werden zu-
sammen mit dem Bauantrag, der
Baubeschreibung, dem amtli-
chen Lageplan, einem Baumbe-
standsplan, dem Freiflächenge-
staltungsplan und dem Entwässe-
rungsplan der Baubehörde zur
Genehmigung vorgelegt.

Wenn beim Behördenrundgang
im Rahmen der Vorplanung keine
größeren Schwierigkeiten auftau-
chen, empfiehlt es sich, danach
sofort mit der Ausführungspla-
nung zu beginnen. Damit werden
alle späteren Bauschritte sowie
die Ausstattung so konkretisiert,
daß die Handwerker nach diesen
Planungsunterlagen arbeiten kön-
nen. Anhand der Ausführungspla-
nung können außerdem die Bau-
massen als wesentlicher Bestand-
teil der Leistungsbeschreibungen
und Kostenangebote ermittelt
werden. Die Leistungsverzeich-
nisse bieten die Voraussetzung,
vergleichbare Kostenangebote
von einzelnen Firmen für die je-
weiligen Gewerke zu erhalten.
Danach vergibt der Bauherr in
Übereinstimmung mit dem Planer 
die einzelnen Arbeiten an Firmen
seiner Wahl.

Sobald der Bauantrag genehmigt
ist, kann mit dem Bauen begon-
nen werden.

Der Planer hat einen Terminab-
laufplan erstellt und die Handwer-
ker an Ort und Stelle eingewie-
sen. Er überwacht die Ausführung
und fertigt bei der Bauabnahme
ein Protokoll an, wobei eventuell
noch vorhandene Mängel festge-
halten und die Nachbesserungs-
fristen vereinbart werden. Parallel
zum Baugeschehen sind Teil und
Schlußrechnungen zu prüfen, die
Gewährleistungsfristen entspre-
chend den Abnahmen festzule-
gen und die Zahlungen durch
den Auftraggeber zu veranlassen.

7.3 Die Vermessung

Das Vermessungsamt
Das Vermessungsamt steht für fol-
gende Dienstleistungen zur Verfü-
gung:

• Erstellung der amtlichen Lage-
pläne aus der digitalen Flurkar-
te auf Antrag. Die Abgabe ist
nahezu in jedem beliebigen
Maßstab und auch in digitaler
Form möglich.

• Grenzermittlungen bzw. Grenz-
wiederherstellungen, sofern die
Grenzen nicht abgemarkt bzw.
in der Örtlichkeit nicht mehr
sichtbar sind.

• Fortführungsvermessungen, wenn
Grundstücke neu entstehen
oder in ihrer Form geändert 
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werden sollen (Kauf, Tausch,
Grenzbegradigungen).

• Einmessung von Gebäudever-
änderungen von Amts wegen
oder auf Antrag zur Aktualisie-
rung der digitalen Flurkarte.

Das Vermessungsbüro
Bei schwierigen Nachbarschafts-
verhältnissen führt die Nichteinhal-
tung von gesetzlich festgelegten
Abstandsflächen häufig zu Rechts-
streitigkeiten mit nicht unerheb-
lichen Kosten.

Der Bauherr ist daher immer auf
der sicheren Seite, wenn er durch
einen Vermessungsingenieur die
ohnehin erforderliche Höhensitua-
tion, eventuell den Baumbestand
und vorhandene Leitungen auf-
misst und einen für die Baueinga-
be qualifizierten Lageplan erstel-
len lässt.

Das genehmigte Gebäude wird
vom Vermessungsingenieur an-
schließend örtlich abgesteckt und
die Einhaltung der Abstandsflä-
chen bescheinigt.

Neben dem Vermessungsamt ist
ein qualifiziertes Vermessungsbüro
weiterhin auch berechtigt Ge-
bäudeeinmessungen für die Ka-
tasterfortführung zu erbringen.

Werden all diese Vermessungsleis-
tungen komplett in die Hand ei-
nes Büros vergeben, können er-
hebliche Kosten durch Vermei-
dung von Doppelarbeit erspart
werden. Der Bauherr hat außer-
dem Gewähr für die Einhaltung
der Rechtsvorschriften.

Ingenieurbüro für Vermessung
Dipl. Ing. Wolfgang Dürrnagel

Beratender Ingenieur
Verantwortlicher
Sachverständiger für 
Vermessung im Bauwesen

Helmstadterstr. 13 97292 Uettingen
Tel.: 0 93 69 / 88 12 Fax: 0 93 69 / 33 12

wd-vermessung@t-online.de

Erthalstr. 1 Tel.: 09352/8794-0 (Frau Bischoff, Frau Rührseitz, Vermittlung)

97816 Lohr a. Main Fax.: 09352/8794333

So erreichen Sie unsere Kundenberater (Änderungen möglich)
für amtl. Lagepläne: Herr Kracht Tel.: 09352/8794-117 E-Mail: poststelle@va-

loh.bayern.de

für Anträge auf Vermessungen: Herr Bartel Tel.: 09352/8794-107 E-Mail: poststelle@va-

loh.bayern.de

für Auskünfte (Fachanwender): Herr Väthjunker Tel.: 09352/8794-213 E-Mail: poststelle@va-

loh.bayern.de

für Auskünfte (allg. Art): Herr Schäfer Tel.: 09352/8794-220 E-Mail: poststelle@va-

Vermessungsamt         Lohr a. Main
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7.4 Die Bank

Abzüglich Ihres Eigenkapitals und
der Eigenleistungen, die Sie ein-
bringen können, benötigen Sie für
die Finanzierung Ihrer Immobilie
Fremdkapital. Entweder Sie verfü-
gen über zuteilungsreife Bauspar-
verträge in entsprechender Höhe
oder Sie nehmen einen Kredit bei
einer Bank auf.

Die Bank bewertet Ihre Immobilie
und gibt Ihnen je nach finanzieller
Situation bis zu 60% des Immobi-
lienwertes einen Hypothekenkre-
dit ersten Ranges. Das bedeutet,
daß dieser Kredit im Falle einer
späteren Zwangsversteigerung 

wegen Zahlungsunfähigkeit zuerst
bedient werden muß.

Weitere Kredite auf eine Hypo-
thek zweiten Ranges bis zu weite-
ren 20% bis 40% des Immobilien-
wertes können bei entsprechen-
den finanziellen Verhältnissen
oder Vermietung des Objektes
gewährt werden. Am sichersten
ist die Finanzierung, wenn Sie ca.
20% Eigenkapital besitzen.

7.5 Der Notar

Der Kaufvertrag wird vom Notar
ausgearbeitet. Er klärt den Käufer
über die Eintragungen im Grund-

buch auf und prüft die Eigen-
tumsverhältnisse. Dies sind bei-
spielsweise Belastungen der Im-
mobilie durch eine Grundschuld
oder Rechte Dritter wie Geh- und
Fahrrechte oder Vorkaufsrechte.
Immobilien müssen laut § 313 des
Bürgerlichen Gesetzbuches durch
einen notariellen Kaufvertrag ge-
kauft werden. Der Notar erläutert
Käufer und Verkäufer den Kauf-
vertrag. Er muß den schwächeren
Vertragspartner vor Nachteilen
schützen und beide Parteien be-
lehren. Erst wenn der Käufer die
Auflassungsvormerkung erhalten
hat, wird der Kaufpreis fällig. Die
Auflassungsvormerkung ist ein Si-
cherungstitel für den Käufer und
eine Art Reservierung. Nach ter-
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mingerechter Zahlung kann der
Käufer die Umschreibung auf sich 
verlangen, auch wenn der Ver-
käufer mittlerweile in Konkurs
gegangen ist. Rechtlich ist das
Eigentum erst mit dem Eintrag ins
Grundbuch übertragen.

7.6 Der Handwerker 
(Was ist VOB?)

Bei Arbeiten an Bauwerken oder
bei individuellem Einbau von Ge-
genständen in ein Haus kann
man die Verdingungsordnung für
Bauleistungen (VOB) dem Vertrag
zugrunde legen. Die VOB dient als
Grundlage für die Ausgestaltung
von Bauverträgen zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer.
Sie sichert eine gerechte Abwä-
gung der beiderseitigen In-
teressen zu. Wird einem Vertrag
über Bauleistungen nicht die VOB
zugrunde gelegt, so gilt das BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch). Zu be-
achten ist u.a. auch das AGB-
Gesetz, in dem Regelungen über
die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen normiert sind.

Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen VOB und BGB besteht z.B.
in der Dauer der Gewährleis-
tungsfristen. Nach VOB beträgt
die Gewährleistung zwei Jahre,
nach BGB fünf Jahre. Beim Haus-
bau ist letztere Regelung auf
jeden Fall günstiger, weil sich kriti-
sche Schäden z.B. durch Feuch-
tigkeitseinwirkung erfahrungsge-
mäß meist erst nach einigen Jah-
ren zeigen.

Schwarzarbeit
Wer Bauarbeiten von Schwarzar-
beitern durchführen läßt, kann
grundsätzlich keinerlei Ansprüche
auf Gewährleistung stellen. Even-
tuell bestehende Verträge wer-
den wegen Gesetzesverstoß nich-
tig. Erleidet ein Schwarzarbeiter
einen Arbeitsunfall, so ist der Auf-
traggeber allein verpflichtet, für
die Arzt und Krankenhauskosten
aufzukommen. Schließlich droht
ihm noch eine Geldbuße bis zu
25.000 e, wenn nachgewiesen
werden kann, daß er sich durch
Schwarzarbeit in erheblichem Um-
fang wirtschaftliche Vorteile ver-
schafft.

Um jedes unnötige Risiko bei der
Auftragsvergabe zu vermeiden,
sollte sich der Bauherr in Zweifels-
fällen die Handwerkskarte zeigen
lassen oder bei der zuständigen
Handwerkskammer nach der Ein-
tragung in die Handwerksrolle fra-
gen. Dort werden auch alle wei-
teren Fragen zum Thema Schwarz-
arbeit beantwortet.
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Kapitel 8
Die Wohnungsbauförderung

• Staatliche Förderprogramme

Gefördert wird

Das Schaffen von selbst ge-
nutzten Wohnraum im eigenem
Haus oder in einer eigenen Ei-
gentumswohnung durch

• den Bau oder Ersterwerb
• die Erweiterung, den Dach-

geschossausbau sowie den
Umbau

• den Zweiterwerb durch kin-
derreiche Familien

Förderprogramm

• Baudarlehen mit 0,5% Verwal-
tungskostenbeitrag und 1%
Tilgung auf 15 Jahre fest.

Gefördert werden

• bauliche Maßnahmen zur An-
passung von selbst genutzten
Wohnraum für Schwerbehin-
derte oder Schwerkranke, die
den Belangen des genann-
ten Personenkreises entspre-
chen.

Förderprogramm

• Zins- und Tilgungsfreies Bau-
darlehen bis zu 5.000,-- e

• Nicht staatliche Förderpro-
gramme

• Ergänzungsprogramm zur
Schaffung von Eigenwohn-
raum der Bayerischen Lan-
desbodenkreditanstalt

• Förderprogramm zum Erwerb
vorhandenen Wohnraums zur
Eigennutzung der Bayeri-
schen Landesbodenkreditan-
stalt

Welche Unterlagen werden für
die Beratung auf Förderung be-
nötigt:

• Einkommensnachweise
• Vorentwurf des geplanten

Vorhabens mit Berechnung
des Bruttorauminhaltes und
der Wohnfläche

Wichtiger Hinweis:

Mit den Bauarbeiten darf vor
Bewilligung der Mittel nicht be-
gonnen werden bzw. es darf
ein Kaufvertrag nicht abge-
schlossen sein.
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Kapitel 9
Die Bauausführung

9.1 Rechte und
Pflichten
des Bauherren

Bauausführung
Bei der Ausführung des Bauvorha-
bens übernimmt der Bauherr ver-
schiedene Verpflichtungen. Je-
dem Bescheid sind Bedingungen,
Auflagen, Vorbehalte oder Hin-
weise beigefügt, die vom Bau-
herrn beachtet werden müssen.
Der Beginn, die Unterbrechung,
die Rohbaufertigstellung und die
abschließende Fertigstellung ist
dem Bauordnungsamt jeweils vor-
her mitzuteilen. Der Baugenehmi-
gung sind jeweils entsprechende
und vorbereitete Formulare bei-
gefügt. Die Anzeigenformulare
müssen auch bei Baumaßnah-
men im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren vorgelegt werden.

Sofern öffentliche Straßenflächen
für die Durchführung der Bau-
maßnahme in Anspruch genom-
men werden oder eine Absper-
rung errichtet werden soll, muß
hierfür eine Sondererlaubnis beim
Bauverwaltungsamt der zuständi-
gen Gemeinde eingeholt wer-
den.

9.2 Baubiologisch
bauen

Der Trend zu gesünderem Bauen
ist unverkennbar. Die Gesund-
heitsgefährdung durch Baumate-
rialien und Bauweisen ist in den
letzten Jahren stark diskutiert wor-
den. Hier konnten immer häufiger
Wirkungen nachgewiesen wer-
den, die das Wohlbefinden der
Bewohner deutlich beeinträchti-
gen oder gar gesundheitsschäd-
lich sind.

Das verstärkte Interesse der Öf-
fentlichkeit gilt heute vor allem
drei Gruppen von Baustoffen:

1.) Schweb- und Faserstoffe aus
bestimmten Materialien (As-
bestfasern oder künstliche Mi-
neralfasern)

2.) Chemische Substanzen in Bau-
stoffen (z.B. Formaldehyd in
Spanplatten, Dämmstoffen, Be-
lägen, Tapeten; PCP und Lin-
dan in Holzschutzmitteln; Lö-
sungsmittel in Farben, Lacken,
Klebern etc.)

3.) Strahlenexposition aus Bau-
stoffen, z.B. Radon und seine
Folgeprodukte.

Gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen konnten sich vor allem des-
halb einstellen, weil zum einen
lange Zeit die Wirkungszusam-
menhänge mancher gefährlicher
Stoffe nicht bekannt waren und
zum anderen gerade im Hobby-
und Heimwerkerbereich bei der
Anwendung und Verarbeitung
von Baustoffen manche Regeln
nicht beachtet wurden, die dem
»Profi« vertraut sind. Beim biologi-
schen Bauen wird diese Linie
weiterverfolgt, indem man sich
verstärkt wieder den altbewähr-
ten Materialien wie Ziegel, Holz,
Naturstein, Kalk etc. zuwendet.

Bauen mit Naturstoffen
Dies gilt sowohl für den Rohbau,
bei dem die Mauern wieder aus
Ziegelsteinen gebaut und die
Dächer mit Ziegelplatten ge-
deckt werden, als auch für den
Innenausbau, bei dem Holzver-
kleidungen und Bodenbeläge
aus Holz, Wolle, Keramik oder Li-
noleum verwendet werden.

Glas
Glas – ebenfalls ein reines Natur-
produkt – ist zu einem der domi-
nierenden Baustoffe geworden.
Je höher der Glas-anteil an der
Fassadenfläche ist, desto größer
ist auch der Gewinn an Licht, Son-
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ne und Sonnenwärme für alle
zum Süden orientierten Räume.
Dadurch eröffnet sich eine neue
Dimension des Wohnens mit mehr
Behaglichkeit, gesteigertem Wohl-
befinden und höherer Lebens-
qualität. Zudem spart die natürli-
che Heizkraft der Sonne Heizko-
sten. Wo sich die Öffnung der
Südfassade baulich nicht durch-
setzen läßt, empfiehlt sich der
Anbau eines Wintergartens. Da-
mit läßt sich der Wohnbereich
erweitern und eine ideale Über-
gangszone zwischen Innen und
Außen schaffen.

Wärmedämmung und
Speicherung
Zur konsequenten Umsetzung der
Baubiologie gehört der Umwelt-
schutz. Zu den wirksamsten Maß-
nahmen zählen hier eine verstärk-
te Wärmedämmung und eine
energiesparende Hausheizung.
Der Einbau dichter Isolierglasfen-
ster, eine optimale Wärmedäm-
mung der Außenhülle, und der
Einsatz alternativer Techniken hel-
fen den Energieeinsatz und die
Schadstoffbelastungen zu redu-
zieren. Wer jetzt seine Heizung auf
einen gasbetriebenen Brennwert-
kessel umstellt, schont auf längere
Sicht seine Geldbörse und die
Umwelt. Wer dazu noch Sonnen-
kollektoren montieren läßt, die das
Warmwasser in der wärmeren
Jahreszeit ausschließlich mit Hilfe
der Sonnenwärme bereitstellen,
beweist, daß er den Umweltschutz
ernst nimmt und dafür vorüberge-
hend auch Mehrkosten in Kauf
nimmt.

Energieeinsparung
Seit dem 1. Februar 2002 ist die
„Verordnung über energiesparen-
den Wärmeschutz und energie-
sparende Anlagentechnik bei
Gebäuden” (Energiesparverord-
nung -EnEV-) in Kraft.

In dieser neuen EnEV werden die
Wärmeschutzverordnung (WSchVO)
für die Gebäudehülle und die Hei-
zungsanlagenverordnung (Heiz-
AnlVO) für die Anlagentechnik
zusammengeführt.

Die Bewertungsgrößen der EnEV
sind der Jahresprimärenergiebe-
darf sowie der spezifische, auf die
wärmeübertragende Umfassungs-
fläche bezogene Transmissions-
wärmeverlust.

Bei Neubauten mit normalen In-
nentemperaturen darf der Jahre-
sprimärenergiebedarf je nach
A/V-Verhältnis maximal rund 70 -
100 Kwh/m2 betragen. Gleichzei-
tig wird der spezifische Transmis-
sionswärmeverlust in Abhängig-
keit vom A/V-Verhältnis auf zwi-
schen 1,05 und 0,44 W/m2k be-
grenzt.

Inwiefern sind bestehende Ge-
bäude von der neuen Verord-
nung betroffen? 
Im Wesentlichen dann, wenn sie
umgebaut, modernisiert oder sa-
niert werden. Das heißt, die ener-
getische Qualität eines Bauteils ist
dann zu verbessern, wenn es oh-
nehin saniert werden muss. Da-
durch fallen für die Energiespar-

Vergleich des Anforderungsniveaus von WschVO und EnEV
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maßnahme wesentlich geringere
Kosten an (nämlich nur die Zu-
satzkosten z.B. für die Wärme-
dämmung, nicht aber die Kosten
für den ohnehin zu erneuernden
Putz und das Gerüst). Die Bestim-
mung gilt beispielsweise schon
dann, wenn bei einem Bauteil mit
einem Wärmedurchgangs-Koeffi-
zienten von 0,9 W/m2K der Außen-
putz erneuert wird.

Keine Anforderungen dagegen
werden gestellt, wenn die Ände-
rungen bei Außenwänden, aus-
senliegenden Fenstern und Fen-
stertüren sowie Dachfenstern we-
niger als 20% der Bauteilflächen
gleicher Orientierung betreffen.

Die Anforderung an das sanierte
Bauteil gilt als erfüllt, wenn das
geänderte Gebäude insgesamt
den Höchstwert für Neubauten
um nicht mehr als 40% über-
schreitet.

Bei Erweiterungen des beheizten
Raumvolumens um zusammen-
hängend mind. 30 m2 gelten für
das neue Gebäudeteil die Anfor-
derungen an Neubauten.

Nachrüstpflichten
(1) Eigentümer von Gebäuden

müssen Heizkessel, die mit flüs-
sigen oder gasförmigen Brenn-
stoffen beschickt werden und
vor dem 1. Oktober 1978 ein-
gebaut oder aufgestellt wor-
den sind, bis zum 31. Dezem-
ber 2006 außer Betrieb neh-
men. Heizkessel nach Satz 1,
die nach § 11 Abs. 1 in Verbin-

dung mit § 23 der Verordnung
über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen so ertüchtigt wur-
den, dass die zulässigen Ab-
gasverlustgrenzwerte eingehal-
ten sind, oder deren Brenner
nach dem 1. November 1996
erneuert worden sind, müssen
bis zum 31. Dezember 2008
außer Betrieb genommen wer-
den. Die Sätze 1 und 2 sind
nicht anzuwenden, wenn die
vorhandenen Heizkessel Nie-
dertemperatur-Heizkessel oder
Brennwertkessel sind, sowie auf
heizungstechnische Anlagen,
deren Nennwärmeleistung we-
niger als 4 Kilowatt oder mehr
als 400 Kilowatt beträgt, und
auf Heizkessel nach § 11 Abs. 3
Nr. 2 bis 4.

(2) Eigentümer von Gebäuden
müssen bei heizungstechni-
schen Anlagen ungedämmte,
zugängliche Wärmeverteilungs-
und Warmwasserleitungen so-
wie Armaturen, die sich nicht
in beheizten Räumen befin-
den, bis zum 31. Dezember
2006 nach Anhang 5 zur Be-
grenzung der Wärmeabgabe
dämmen.

(3) Eigentümer von Gebäuden mit
normalen Innentemperaturen
müssen nicht begehbare,
aber zugängliche oberste Ge-
schossdecken beheizter Räu-
me bis zum 31. Dezember 2006
so dämmen, dass der Wärme-
durchgangskoeffizient der Ge-
schossdecke 0,30 Watt/(m2 x
K) nicht überschreitet.

(4) Bei Wohngebäuden mit nicht
mehr als zwei Wohnungen, von
denen zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Verord-
nung eine der Eigentümer
selbst bewohnt, sind die Anfor-
derungen nach den Absätzen
1 bis 3 nur im Falle eines Eig-
entümerwechsels zu erfüllen.
Die Frist beträgt zwei Jahre ab
dem Eigentumsübergang; sie
läuft jedoch nicht vor dem 31.
Dezember 2006, in den Fällen
des Absatzes 1 Satz 2 nicht vor
dem 31. Dezember 2008, ab.

Energiebedarfsausweis
Bei Neubauten mit normalen In-
nentemperaturen tritt künftig ein
Energiebedarfsausweis an die Stel-
le des Wärmebedarfsausweises.

Dies gilt auch bei wesentlichen
baulichen Änderungen beste-
hender Gebäude (innerhalb ei-
nes Jahres Durchführung von min-
destens drei Maßnahmen zur Er-
neuerung von Außenwand, Fen-
stern, Türen, Dach, Kellerdecke
und Erneuerung der Heizungs-
anlage) oder wenn beim Umbau
das beheizte Gebäudevolumen
um mehr als 50 % erweitert wird.

Der Energiebedarfsausweis ent-
hält:
• spezifische Werte des Transmis-

sionswärmeverlustes
• Anlagenaufwandszahl ep für

Heizung, Warmwasserbereitung
und Lüftung

• Endenergiebedarf nach einzel-
nen Energieträgern

• Jahres-Primärenergiebedarf.
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Es ist auf die normierten Bedin-
gungen hinzuweisen. Rechte Drit-
ter werden nicht berührt. Einzel-
heiten regelt eine Verwaltungs-
vorschrift. Für Gebäude mit niedri-
gen Innentemperaturen ist ein
Wärmebedarfsausweis auszustel-
len. Mietern bestehender Gebäu-
de können Energieverbrauchs-
kennwerte mitgeteilt werden. Im
Bundesanzeiger sollen regelmä-
ßig durchschnittliche Kennwerte
veröffentlicht werden.

Mehrkosten für den Bauherrn 
Die Bundesregierung geht auf-
grund mehrerer Gutachten da-
von aus, dass die entstehenden
Mehrinvestitionen für den Bau-
herrn durch das neue Anforde-
rungsniveau

• bei 1 bis 1,5 % bei großen Wohn-
gebäuden,

• bei 1,5 bis 2 % bei kleinen Wohn-
gebäuden und

• bei bis zu 1 % bei Nichtwohn-
gebäuden

liegen werden. Diese würden sich
– so die Ansicht der Bundesregie-
rung – innerhalb angemessener
Zeit durch Energieeinsparungen
amortisieren. Bei ganzheitlichen
Planungskonzepten können die
Mehrkosten deutlich geringer ge-
halten oder ganz vermieden wer-
den.

9.3 Preiswert bauen

Der Mehrzahl aller Bauherren bie-
tet sich nur einmal im Leben die 

Chance, ein Haus zu bauen. Um
so mehr möchten sie möglichst all
ihre Wünsche und Erwartungen
mit dem neuen Heim verwirk-
lichen. Die ersten vorsichtigen
Kostenschätzungen bringen dann
aber meist schon eine Ernüchte-
rung: Soll der Bau kostengünstig
bleiben, muß man von so man-
cher liebgewonnenen Idee Ab-
schied nehmen.

Die Kunst des Bauens besteht
letztlich darin, mit einem mög-
lichst geringen finanziellen Auf-
wand ein Optimum an Bau- und
Wohnqualität zu erreichen. Die
beste Erfolgsgarantie dafür ist
eine umsichtige Planung. Nur der
Fachmann, am besten ein Archi-
tekt, kann sich einen sicheren
Überblick über die zu erwarten-
den Ausgaben verschaffen und
feststellen, wo noch Einsparungen
möglich sind. Klare Absprachen
vor Baubeginn vermeiden zudem
Änderungswünsche während der
Bauphase und damit unnötige
Zusatzkosten.

Die Frage, wie man am preiswer-
testen bauen kann, hängt sehr
von den individuellen Ansprüchen
des Bauherren ab. Dennoch las-
sen sich einige Richtlinien aufstel-
len, von denen die Preisgestal-
tung wesentlich beeinflußt wird:

1.) So einfach bauen wie mög-
lich. Die Form des Hauses soll-
te möglichst kompakt sein.
Das hilft nicht nur Baumaterial,
sondern später auch Betriebs-
und Unterhaltungskosten spa-

ren. »Einfache« Bauformen
müssen nicht monoton und
uniform wirken, mit guter Bau-
gestaltung läßt sich auch hier
eine abwechslungsreiche Viel-
falt erreichen.

2.) Am Rohbau nicht sparen!
Faustregel: Die Grundsubstanz
soll viele Generationen über-
dauern. Zu knapp dimensio-
nierte und in der Praxis wenig
erprobte Bauweisen und Ma-
terialien sollten unbedingt ver-
mieden werden. Ein Beispiel:
Die Außenmauern einige Zen-
timeter dicker als die Sparver-
sion zu planen, wirkt sich auf
die Endkosten kaum merklich
aus, verringert aber die späte-
ren Energie und Instandset-
zungskosten deutlich. Was für
das Mauerwerk gilt, betrifft
auch die Geschoßdecken und
das Dach.

3.) Grundrisse dem tatsächlichen
Bedarf anpassen. Zu großzügig
bemessene Räume verschlin-
gen Baugelder und Heizko-
sten. Ein Wohnzimmer bei-
spielsweise, das vielleicht nur
am Wochenende richtig ge-
nutzt wird, muß nicht unbedingt
60 Quadratmeter groß sein.

4.) Beim Innenausbau übertriebe-
nen Luxus vermeiden. Exclusi-
ve Wasserhähne, Badewan-
nen, Bodenbeläge, Schalter
etc. kosten ein Vielfaches von
einfacheren Standardausstat-
tungen, verbessern aber die
Wohnqualität nicht. Es besteht
immer noch die Möglichkeit,
später bei verbesserter Haus-
haltslage »nachzurüsten«.
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5.) Grundstücksfläche optimal aus-
nutzen! Vielleicht hat auf dem
Grundstück ein zweites Haus
Platz oder eine ganze Sied-
lung? Beim gemeinsamen Bau-
en lassen sich von der Planung
und Erschließung bis zur Bau-
ausführung erhebliche Kosten
sparen, ebenso bei größeren
Mengenabnahmen von Bau-
stoffen. Verdichtete Bauweisen
sind zudem energetisch gün-
stiger als freistehende Einfami-
lienhäuser.

6.) Manche Bauherren setzen ih-
ren Sparstift zu allererst beim
Keller an. Mit dem Wegfall des
Kellers müssen aber Nebenflä-
chen wie Heizzentrale, Wasch-
küche, Lager- und Hobbyraum
anderweitig im Gebäude
untergebracht werden –
zumeist in bester Bauausfüh-
rung und bei Erweiterung der
Gebäudegrundfläche. Ein Kel-
ler dagegen beansprucht kei-
ne zusätzliche Grundfläche
und kann auch in einfachster
Bauausführung hergestellt wer-
den. Nebenräume im Keller
unterzubringen ist also mei-
stens die preisgünstigere Alter-
native. Ausnahmen wären ei-
ne schwierige Hanglage oder
ein hoher Grundwasserspie-
gel. Solche Voraussetzungen
erfordern hohe Kosten für Son-
derbaumaßnahmen. Denken
Sie daran, daß Sie im nachhin-
ein keinen Keller mehr bauen
können.

7.) Baustoffe »horten«. Schon vor
Baubeginn Sonderangebote
der Baumärkte z.B. an Fliesen,

Farben, Installationsmaterial
etc. wahrnehmen.

8.) Eigenleistungen einbringen.
Dies gilt aber nur, falls genü-
gend Zeit und praktische Er-
fahrung vorhanden ist.

9.4 Wie sichere ich 
mein Eigenheim?

Wer viel Zeit und Geld investiert
hat, um sein Eigenheim zu verwirk-
lichen, möchte nicht, daß dieses
zerstört wird. Schon mit wenig Auf-
wand läßt sich das Haus oder die
Wohnung vor unliebsamen Über-
raschungen schützen. Sparen Sie
Geld, indem Sie an die Sicherheit
Ihrer Immobilie bereits beim Bau
denken. Viele Maßnahmen lassen
sich hier durch einfache Planung
bereits realisieren, ohne Mehrko-
sten zu verursachen. Hier die
wichtigsten Sicherheitssysteme im
Überblick:

Licht am und im Haus
Bewegungsmelder erhellen Ihr
Haus. Außenbeleuchtungen las-
sen sich preisgünstig installieren
und sparen Strom, da sie nur bei
Notwendigkeit Licht spenden.
Allerdings lösen auch Haustiere
oder sich bewegende Äste die
Beleuchtung aus. Zeitschaltuhren
steuern Lampen im Haus wäh-
rend ihrer Abwesenheit. Vor Licht
scheut der eine oder andere Ein-
brecher bereits zurück.

Rolläden
Bauen Sie Rolläden in den unte-
ren Geschossen ein. Sind sie ab-

sperrbar, so können sie von außen
nicht hochgeschoben werden
und bieten in fest verankerten
Führungsschienen eine hohe Si-
cherheit.

Gitter
Mindestens 8 mm Durchmesser
müssen die Gitterstäbe haben,
sollen sie gegen mögliche Einbre-
cher Schutz bieten. So lassen sich
beispielsweise Gästetoiletten, bei
denen ein Fenster gekippt sein
soll, wirksam schützen. Eingemau-
erte Gitter bieten die gewünsch-
te Sicherheit. Nachträglich ange-
schraubte Gitter können wieder
abgeschraubt werden.

Schlösser
Abschließbare Fenstergriffe im
ganzen Haus und Kippsicherun-
gen erlauben es, Fenster nachts
geöffnet zu lassen. Die Eingangs-
türe muß ein stabiles Schloß mit
einem bündigen Schließzylinder
besitzen. Damit nach einem Tritt
nicht die ganze Türe zu Bruch
geht, soll diese inclusive Rahmen
möglichst stabil sein.

Alarmanlagen
Sie sind der teuerste Schutz vor
Einbrechern. Wirksame Anlagen
kosten mehrere tausend Mark
und sind meist so sensibel, daß es
hin und wieder zu Fehlalarmen
kommt. Billige Lösungen sind für
Einbrecher kein Hindernis. Wichtig
ist der Gesamtschutz des Hauses.
Nur wenn alle Schwachstellen
ausgemerzt sind, ist Ihr Eigentum
wirksam geschützt. Jede Kette ist
nur so stark wie ihr schwächstes
Glied.



43

�

����������	
�����	������
���	������	������	�����������������	�����	������
���������	����
��	��	�����������������  ! ���"����#����������
$��%��&��!�'(��!)�� �
��������������	
�����
������

����������������
��		

����������
��������������
����������
������������������������

������
������������		������������������������
������������������

Spenglerei & Installation
Maik Reps

Frankenstraße 15
97737 Gemünden-Langenprozel-

ten
Telefon (0 93 51) 35 50
Mobil (01 71) 6 50 24 03

TROCKENBAU
VOLLWÄRMESCHUTZ
ALTBAUSANIERUNG
MALER - TAPEZIERER

Friedrich Buchmann · Malerbetrieb
97737 Gemünden-Wernfeld  · Oberdorfstraße 4

Telefon (0 93 51) 34 70  · Telefax (0 93 51) 56 84

Solaranlagen

Zwerchgasse 3

Mobil 01 70 / 5 25 23
40
Telefon 0 93 95 / 81 29

Siegfried Reigel
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Kapitel 10
Der Bau ist fertig

10.1 Abnahme
des Baus

Mit der Zahlung der letzten
Schlußzahlung an die Handwer-
ker, den Architekten oder den
Generalunternehmer nehmen Sie
den Bau ab. Vermerken Sie bei
Ihren Zahlungen, daß es sich um
die Abschlußzahlung handelt, so
hat der VOB arbeitende Hand-
werker nur noch 24 Tage Zeit, um
Restforderungen geltend zu ma-
chen.

Nach der Abnahme gilt die Ga-
rantie bei VOB-Verträgen 2 Jahre,
nach BGB-Verträgen 5 Jahre.
Auch nach der Abnahme gelten
diese Gewährleistungsfristen für
die erbrachten Leistungen.

10.2 Mängel am Bau?
– Was tun?

Das Auftreten von Bauschäden
wird sich auch bei bestem Willen
aller am Bau Beteiligten nie ganz
vermeiden lassen. Bauschäden
können durch mangelhafte Ar-
chitekten-, Ingenieur- oder Unter-
nehmerleistungen verursacht wer-
den. Architekten schließen in aller
Regel Haftpflichtversicherungen
gegen Bauschäden ab. Wenn 

Planungsfehler auftreten, sind sie
daher in der Lage, die anfallen-
den Kosten zur Schadensbehe-
bung wirkungsvoll abzudecken.
Auch bei der Bauausführung wer-
den sich Reklamationen nie ganz
ausschalten lassen.

Jeder Bauherr sollte selbst wissen,
wie er sich im Schadensfall zu ver-
halten hat. Sobald ein Schaden
festgestellt wird, muß er den Hand-
werker schriftlich auffordern, die
Mängel innerhalb einer ange-
messenen Frist zu beseitigen.

Vorgehensweise des Bauherrn
Kommt der Handwerker der Auf-
forderung nicht nach, wird der
Bauherr gegen ihn gerichtliche
Hilfe in Anspruch nehmen müs-
sen. Ein erster Schritt ist immer die
gerichtliche Beweissicherung. Ein
vom Antragsteller benannter, vom
Gericht bestellter Sachverständi-
ger führt dann ein Beweissiche-
rungsverfahren durch. Ein solches
Gutachten bringt in den meisten
Fällen für beide Parteien Klarheit.
Weigert sich der Handwerker
aber weiter, die Mängel zu besei-
tigen, kann ihn der Bauherr auf
Ausführung der Gewährleistungs-
arbeiten verklagen.

Durch Privatgutachten können
Beweise nur bedingt gesichert 

werden. Privatgutachten dienen
in erster Linie als Entscheidungs-
grundlage für das weitere Vorge-
hen des Auftraggebers. Ein über-
zeugendes Gutachten räumt ge-
legentlich Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Parteien aus
und schlichtet Streitfälle frühzeitig.

Streitende Parteien können auch
vereinbaren, ihre Auseinanderset-
zung außergerichtlich zu regeln.
Die für solche Fälle eingerichtete
Schlichtungsstelle bemüht sich,
eine gütliche Einigung der zerstrit-
tenen Parteien herbeizuführen.
Wird der Vergleichsvorschlag von
beiden Parteien angenommen,
ist er rechtsverbindlich.
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Kugelberg 1 • 97225 Retzbach • Telefon (0 93 64) 73 50

D1: (01 71) 1 44 57 38 • WWW.HAFNER-HECK.DE

Wir bringen Farbe in Ihr Leben!

• Maler- und Lackierarbeiten
• Verputzarbeiten
• Gerüstbau, Trockenbau
• Eigene Farbmischanlage

Oberbachring 11 • 97225 Zellingen
Telefon (0 93 64) 24 63 • Fax (0 93 64) 78 57

Voll im Leben.

Erdgas. Ist kinderleicht und schont
die Umwelt.

Verantwortung tragen kann so einfach sein.
Mit Erdgas jedenfalls. Da haben Sie mehr Zeit

für wichtigere Dinge und sorgen für weniger CO2-Emissionen.
Infos unter 0 95 53/79 01-6 70 www.Die-Energie.de
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Kapitel 11
Besonderheiten beim Bauen

11.1 Der Dachausbau

Nach wie vor liegen in deutschen
Dachräumen ungeahnte Kapa-
zitäten an Wohnraum brach. Da-
bei könnte sich gerade in Bal-
lungsräumen mit forciertem Dach-
ausbau die Wohnraumnot auf
schnelle und relativ bequeme Art
und Weise lindern lassen. Der
Staat lockt mit steuerlichen Er-
leichterungen. Gelockerte Bau-
bestimmungen und zügigere Ge-
nehmigungsverfahren erleichtern
ebenfalls die Entscheidung für
den Dachausbau.

Bezüglich Brandschutz in Gebäu-
den mit zwei und mehr Vollge-
schoßen unterhalb des Dachrau-
mes müssen Wände, Decken und
Dachschrägen feuerhemmend
sein. Wird auch der Spitzboden
ausgebaut, müssen zudem die
darunterliegenden Geschoße feu-
erbeständig sein.

Jedes ausgebaute Dachgeschoß
muß über zwei Rettungswege ver-
fügen: Einen Zugang über das
Treppenhaus sowie für jede Nut-
zungseinheit mindestens ein von
der Feuerwehr anleitbares Fenster
(lichte Größe 60/100 cm). Für Mai-
sonettewohnungen und Galerien
gelten Sonderregelungen.

Bei nachträglichem Ausbau muß
die Raumhöhe mindestens 2,20 m
betragen, bei Neubauten minde-
stens 2,40 m. Diese Höhe ist min-
destens über die Hälfte der
Grundfläche einzuhalten, wobei
Raumteile mit einer lichten Höhe
unter 1,50 m außer Betracht blei-
ben.

Bauanträge für den Ausbau des
Daches zu einer kompletten Woh-
nung scheitern nicht selten am
Fehlen eines PkwStellplatzes, der
zusätzlich eingerichtet werden
muß.

Genehmigungsfrei ist die Errich-
tung einzelner Aufenthaltsräume
im Dachgeschoß überwiegend zu
Wohnzwecken dienenden Ge-
bäude, wenn die Dachkonstruk-
tion und die äußere Gestalt des
Gebäudes nicht in genehmi-
gungspflichiger Weise verändert
werden. Sonnenkollektoren und
Photovoltaikanlagen in der Dach-
fläche, in der Fassade oder auf
Flachdächern sind bis zu einer
Fläche von 9 qm genehmigungs-
frei. Dachgauben und vergleich-
bare Dachaufbauten bedürfen
keiner Genehmigung, wenn das
Gebäude im Geltungsbereich ei-
ner städtebaulichen (Bebauungs-
plan) oder einer Satzung nach

Art. 91 BayBO (Gestaltungssat-
zung)  liegt, die Regelungen über
die Zulässigkeit, den Standort und
die Größe der baulichen Anlage
enthält und diesen Festsetzungen
entsprochen wird.

Der wichtigste Schritt vor Beginn
des Dachausbaus bleibt der
Gang zu den Behörden, um zu
erkunden, welche Baumaßnah-
men einer Genehmigung bedür-
fen. Es wäre schade, wenn schon
begonnene Bauarbeiten auf
Grund des Vetos der Baubehörde
wieder rückgängig gemacht wer-
den müßten oder schlimmer noch,
wenn schon abgeschlossene Maß-
nahmen mangels Genehmigung
wieder in den Urzustand zurück-
geführt werden müßten ...

11.2 Renovieren,
Modernisieren,
Sanieren?

Je knapper der Bestand an Bau-
land wird und je weniger sich
Chancen für Neubauten bieten,
desto mehr gewinnen bestehen-
de Gebäude an Bedeutung. Be-
reits über die Hälfte aller Baumaß-
nahmen betrifft heute den Alt-
baubereich. Wenn die Grundsubs-
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tanz noch intakt ist, lassen sich oft
mit kleinen Renovierungsarbeiten
beachtliche Erfolge erzielen. Zu-
dem lockt viele Bauherren die
besondere Atmosphäre von Alt-
bauten.

Renovierung
Oft bleibt es aber nicht bei ver-
gleichsweise harmlosen Renovie-
rungsarbeiten wie einem neuen
Farbanstrich oder neuen Tapeten.
Wird eine regelrechte In-
standsetzung fällig, so ist der Auf-
wand an Kosten und Zeit schon
erheblicher.

Modernisierung
Meist ist die Instandsetzung
gleichzeitig mit einer Modernisie-
rung des Gebäudes verbunden.
Typische Modernisierungsmaß-
nahmen sind die Erneuerung von
Fenstern und Türen, eine neue
Sanitär, Elektro- oder Heizinstalla-
tion sowie eine Verbesserung des
Wärmeschutzes.

Sanierung
Die schwierigste Stufe baulicher
Maßnahmen an Altbauten ist die
Sanierung. Sie wird erforderlich,
wenn ein Gebäude bereits er-
hebliche Schäden durch Alte-
rungs- und Witterungseinflüsse
aufweist. Feuchte, windschiefe
oder rissige Mauern, stark durch-
hängende Decken, mürbe Fun-
damente oder zerstörte Holzkon-
struktionen gehören zu den häu-
figsten Schadensbildern. Neben
den ausführenden Fachfirmen
müssen in aller Regel Sachver-
ständige oder ein Architekt hinzu-

gezogen werden. Dies gilt um so
mehr, wenn denkmalschützeri-
sche Belange eine Rolle spielen.
Dann muß die Sanierung in enger
Zusammenarbeit mit der Denk-
malschutzbehörde durchgeführt
werden. Listen über Gebäude, die
unter Denkmalschutz stehen, sind
bei den zuständigen Gemeinde
oder dem Landratsamt als untere
Denkmalschutzbehörde Beinzuse-
hen.

11.3 Der Denkmalschutz

Bauliche Veränderungen an Bau-
denkmälern greifen fast zwangs-
läufig in die Substanz ein, vor
allem dann, wenn das Gebäude
mit zeitgemäßem Komfort ausge-
stattet werden soll. Einschneiden-
de Umbaumaßnahmen erfordern
viel Fingerspitzengefühl und Er-
fahrung. Hier müssen schon im
Planungsstadium Architekt und
Denkmalschützer zu Rate gezo-
gen werden.

Soweit die Baumaßnahme nicht
bereits der Baugenehmigung-
pflicht unterliegt, bedürfen Ände-
rungen an einem Baudenkmal ei-
ner gesonderten denkmalschutz-
rechtlichen Erlaubnis, die beim
Landratsamt als untere Denkmal-
schutzbehörde über die zuständi-
ge Gemeinde zu beantragen ist.
Dies gilt auch für Gebäude oder
bauliche Anlagen, die Bestandteil
eines denkmalgeschützten En-
sembles sind sowie für Gebäude
und baulichen Anlagen, die sich
in der Nähe eines Baudenkmals 

befinden. Der Antrag auf Erlaub-
nis kann formlos in dreifacher Aus-
fertigung gestellt werden und ist
mit den für die Prüfung erforder-
lichen Unterlagen zu versehen
(Lageplan, Bauzeichnungen, Be-
schreibung der Maßnahme, ggf.
Fotos usw.). Antragsformulare kön-
nen auch von der Internetseite
des Landkreises Main-Spessart
heruntergeladen werden (www.
mainspessart.de/komxpress/XML/
formulare.asp).

Für Denkmaleigentümer stellt sich
die Frage, wie sie die Mittel für die
Sanierung ihres Objektes aufbrin-
gen. Hier helfen Zuschüsse aus
Mitteln der Bundesländer, wie
auch der Landkreise und Gemein-
den. Man muß sich nur rechtzeitig
vor Beginn einer Baumaßnahme
und nach Absprache mit dem
zuständigen Denkmalpfleger an
die entsprechenden Behörden
wenden. Neben Zuschüssen des
Bundes, des Bundeslandes, des
Landkreises oder der Gemeinde
können auch steuerliche Vergün-
stigungen durch erhöhte Abset-
zungen von Herstellungskosten
oder Erhaltungsaufwendungen
bei Baudenkmälern in Anspruch
genommen werden.
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Kapitel 12
Planen und Bauen von A bis Z

Abschreibung
Für die Abnutzung Ihrer Immobilie
können Sie bestimmte Beträge
von der Steuer absetzen (Abset-
zung für Abnutzung = AfA). Bei
der eigengenutzten Immobilie
regelt dies das Eigenheimzula-
gengesetz. Die Abschreibung von
vermieteten Immobilien wird durch
entsprechende AfA-Tabellen steu-
erlich festgesetzt. Dies sind zwi-
schen 1,25% und 7% der Herstel-
lungs- bzw. Anschaffungskosten
bei vermieteten Objekten.

Auflassungsvormerkung
Die Auflassungsvormerkung wird
notariell beurkundet und im Grund-
buch eingetragen. Sie stellt eine
Anspruchsicherung des Käufers dar
und wird relativ rasch eingetragen.

In der Regel dauert diese Eintra-
gung zwischen 6 und 8 Wochen.

Baudarlehen
Das Baudarlehen von einer Bank
oder Bausparkasse wird über eine
Hypothek abgesichert. Für ein
Baudarlehen werden günstigere
Zinssätze geboten als beispiels-
weise für einen Privat- oder Dispo-
kredit.

Beleihungsgrenze
Die Obergrenze, mit der eine
Immobilie beliehen werden kann.
In der Regel liegt dieser Wert bei
maximal 80% des Kaufpreises.

Bereitstellungszinsen
Wird ein vereinbarter Kredit vom
Kreditnehmer nicht innerhalb der
vereinbarten Frist in Anspruch ge-

nommen, so berechnet die Bank
Bereitstellungszinsen für die zur Ver-
fügung gehaltene Kreditsumme.

Disagio
Zinsvorauszahlung, die den Nomi-
nalzinssatz verringert. Das Disagio
ist die Differenz zwischen Kredit-
summe und tatsächlich ausbe-
zahltem Betrag. Normalerweise
liegt diese Differenz zwischen 3%
und 10% der Kreditsumme. Das
Disagio kann als Einmalbetrag
von der Einkommensteuer abge-
setzt werden.

Effektivzins
Der Zinssatz für einen Kredit inclu-
sive Gebühren, Disagio und sonsti-
gen Kosten der Bank.



Festzins
Vertragliche Vereinbarung zwi-
schen Kreditnehmer und Bank
über einen festen Zinssatz für ei-
nen bestimmten Zeitraum.

Freistellungserklärung
Erklärung im Kaufvertrag, daß die
Immobilie frei von etwaigen Las-
ten ist. Sie ist vom Gesetzgeber
vorgeschrieben und muß vor der
Kaufpreiszahlung dem Käufer aus-
gestellt werden.

Grundbuch
Es enthält Informationen zu je-
dem Grundstück und wird beim
Amtsgericht geführt (Grundbuch-
amt). Rechte, Lasten, Pflichten,
Quadratmeter des Grundstücks
und Informationen über die dar-
auf befindlichen Gebäude sind
die wichtigsten Informationen, die
ein Grundbuchauszug enthält.

Grundschuld
Ein Grundpfandrecht, welches im
Grundbuch eingetragen wird. Die
Grundschuld wird nicht automa-
tisch nach Tilgung der Schuld,
sondern erst auf Antrag wieder
aus dem Grundbuch gelöscht.

HOAI Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure
Ein Regelwerk, welches das Ho-
norar für den Architekten festlegt.
Sie ist gestaffelt in fünf Honorarzo-
nen, wobei die Zone I sehr gerin-
ge Planungsanforderungen, die
Zone V sehr hohe Planungsanfor-
derungen enthält. Die Planung
von Einfamilienhäusern fällt in der
Regel zwischen Zone III bis IV und
macht sieben bis zehn Prozent
der reinen Baukosten aus.

Hypothekendarlehen
Ein Kredit, welcher von Hypothe-
kenbanken für Immobiliendarle-
hen gegeben wird. Ein Hypothe-
kendarlehen wird über eine
Grundschuld abgesichert. Das
bedeutet, daß bei Zahlungsunfä-
higkeit die Immobilie als Sicher-
heit dient.

Liegenschaftskataster
Das Liegenschaftskataster wird
vom Vermessungsamt geführt und
ist ein amtliches Verzeichnis der
Grundstücke im Sinne der Grund-
buchordnung. Auf Antrag sind
amtliche Lagepläne als Auszüge
aus dem darstellenden Teil des
Katasters und Auszüge aus dem
beschreibenden Teil des Katasters
(Lage, Größe, Nutzung des
Grund-stückes) und bei be-
rechtigtem Interesse auch Eigent-
ümerangaben erhältlich.

Nebenkosten
Bei der Immobilie sind dies die
Grunderwerbsteuer, Maklerkos-
ten, Notar- und Gerichtskosten.
Die Nebenkosten betragen zwi-
schen zwei und 10% der Gesamt-
kosten.

Nominalzins
Der Zinssatz, der abzüglich Disa-
giozinsverrechnung, Kosten und
Gebühren der Bank jährlich vom
Kreditnehmer bezogen auf die
gesamte Kreditsumme bezahlt
wird.

Verkehrswert
Der Verkaufspreis, der unter Be-
rücksichtigung von allen Umstän-
den und Besonderheiten der
Immobilie am Tag der Ermittlung
zu erzielen wäre. Der Verkehrswert
wird durch den Preis bestimmt,
der zum Zeitpunkt der Ermittlung
im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehrs unter Berücksichtigung aller
wertrelevanten Eigenschaften oh-
ne Rücksicht auf ungewöhnliche
oder persönliche Verhältnisse zu
erzielen wäre.

Zwischenfinanzierung
Kurzfristiger Kredit bis zur Auszah-
lung von Fremdmitteln mit günsti-
gen Konditionen und längerer
Laufzeit. Meist werden Zwischenfi-
nanzierungen benötigt, um die
Zeit bis zur Auszahlung von Bau-
spardarlehen zu überbrücken.

Ich möchte mich auf diesem Wege
bei allen Unternehmen bedanken,

die durch ihre Anzeige das
Erscheinen dieser Broschüre

ermöglicht haben.

Ihre WEKA-Werbeberaterin



„Was ist das

Besondere?“
Die Beratungshändler!

Wenns ums Bauen oder Verschönern geht, sind
wir unschlagbar:
Ob Materialien, Werkzeuge, Anwendungs- und
Verarbeitungstechnik oder Gartenbedarf – bei
uns finden Sie eine Riesenauswahl und umfas-
sende Serviceleistungen. Zum Beispiel kompe-
tente Fachberatung oder auf Wunsch eine
komplette 

“
Baubegleitung”, gern auch bei

Ihnen vor Ort. Und natürlich liefern wir Ihnen
Wunschartikel jederzeit pünktlich und zuverläs-
sig. Also, nichts wie hin zu Raab Karcher
Baustoffe!

Rund ums Renovieren oder 
Bauen sind wir Ihr Ansprechpartner!

Raab Karcher Baustoffe GmbH
Bürgermeister-Dr.-Nebel-Str. 17
97816 Lohr
Telefon 0 93 52/8 71 20
Telefax 0 93 52/87 12 30
lohr@raabkarcher.de
www.raabkarcher.de

baustoffe - fliesen




